
Landtag von Baden-Württemberg 
12. Wahlperiode

Drucksache 12 / 730
29. 11. 96

1

Mitteilung

der Rechnungshofes

Wirtschaftlichkeitsanalyse Beamte / Angestellte und Vorsorge
für expandierende Pensionslasten

Schreiben des Rechnungshofs vom 20. November 1996
Nr. V-0600-Z30 Q12-95.25:
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0 Zusammenfassung

0.1 Von 1968 bis 1995 ist die Zahl der Beamten (einschließlich Richter) im
Landesdienst von knapp 91 000 um rd. 89 000 auf fast 180 000 gestiegen.
Der Anteil der Beamten hat sich damit in diesem Zeitraum fast verdoppelt
(Nr. 2). Infolge dieser quantitativen Zunahme, aber auch aus anderen Grün-
den, wird der Landeshaushalt in den nächsten 35 Jahren mit überproportio-
nal steigenden Versorgungsausgaben belastet. Nach der vom FM aktuali-
sierten Prognose – unter Berücksichtigung einer angenommenen jährlichen
linearen Anpassung von 3 v. H. – ist von einem Anstieg der Versorgungs-
ausgaben von 2,9 Mrd. DM im Jahr 1993 auf 8,6 Mrd. DM bis zum Jahr
2010 und auf 18,4 Mrd. DM bis zum Jahr 2030 auszugehen. Die sich hier-
aus ergebende relative Belastung des Landeshaushalts – bezogen auf das
geschätzte Haushaltsvolumen dieser Jahre – wird von 6 v. H. im Jahr 1994
voraussichtlich auf 8,7 v. H. im Jahr 2010 und 9,6 v. H. im Jahr 2020
ansteigen (Nr. 3).

0.2 Die Expansion der Versorgungsleistungen liegt weniger im System der Be-
amtenbesoldung und -versorgung, sondern hat im wesentlichen andere Ur-
sachen, wie vor allem die umfangreichen Stellenzugänge in den 60er und
70er Jahren, aber auch die zahlreichen strukturellen Verbesserungen, die
Verkürzung der durchschnittlichen Lebensarbeitszeit und die höhere Le-
benserwartung (Nr. 10.2).

0.3 Die Zahl der Versorgungsempfänger (ohne Empfänger von Waisengeld)
wird von 59 114 im Jahr 1995 auf 101 400 im Jahr 2010 ansteigen. Wollte
man den Anstieg der Versorgungsempfänger durch die Einsparung von
Stellen ausgleichen, müßten bis zum Jahr 2010 rd. 21 000 Stellen abgebaut
werden; dies wären ab 1997 durchschnittlich jährlich 1 500 Stellen, was je-
doch kaum realisierbar sein dürfte (Nr. 10.2).

0.4 In Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wie der vorliegenden werden lediglich
die rein finanziellen Auswirkungen auf den Landeshaushalt aufgezeigt. Da-
bei bleibt der Bundeszuschuß zur Rentenversicherung außer Ansatz und es
wird unterstellt, daß die angenommenen Beiträge zur Rentenversicherung
und die Umlage an die VBL ausreichen, eine den Pensionen entsprechende
Angestelltenrente zu finanzieren. Bei der Entscheidung, ob Aufgaben des
Landes von Beamten oder Angestellten wahrgenommen werden sollen, sind
eine Reihe weiterer gewichtiger Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Zu
denken ist beispielsweise an Aspekte der Ausgestaltung des öffentlichen
Dienstes, des notwendigen Umfangs hoheitlich wahrzunehmender Aufga-
ben oder die Möglichkeit, über Gesetze einseitig oder über Tarifverhandlun-
gen in die Beschäftigungsverhältnisse eingreifen zu können (Nr. 7.1). Der
Wirtschaftlichkeitsvergleich kann nur ein Gesichtspunkt der genannten und
weiterer entscheidungsrelevanter Überlegungen sein. 

0.5 Die zum Personalkostenvergleich zwischen Beamten und Angestellten
vorliegenden zahlreichen Gutachten verdeutlichen, daß die während der
Dienst- und Versorgungszeit vom Dienstherrn/Arbeitgeber insgesamt zu
leistenden Personalausgaben mit ihrem Zeitwert, d. h. als tatsächliche
Haushaltsbelastung angesetzt, für einen Beamten wesentlich (in Baden-
Württemberg um 44 v. H. – 92 v. H.) höher sind als die Personalausgaben
für einen entsprechenden Angestellten. In der aktiven Dienstzeit fallen
aber für den Angestellten wegen der gegenüber einem vergleichbaren Be-
amtengehalt höheren Vergütung und wegen der Arbeitgeberanteile zur So-
zialversicherung im Schnitt um 24,3 v. H. – 31,5 v. H. höhere Haushalts-
belastungen an, dafür hat das Land aber keine Pensionslasten zu tragen 
(Nr. 4.10.2).

0.6 Bei Anwendung der Barwertmethode kommen die Gutachten jedoch in
den weitaus überwiegenden Fällen zu dem gegenteiligen Ergebnis: Der
Aufwand für Beamte ist – auch unter Einrechnung der Versorgung – (in
Baden-Württemberg um bis zu 19 v. H.) geringer (Barwertsummen) als
bei vergleichbaren Angestellten (Nr. 4.10.3). Die Anwendung der Bar-
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wertmethode unterstellt aber implizit, daß für die Beamtenversorgung ent-
weder Rückstellungen gebildet und einem Pensionsfonds zugeführt wer-
den oder daß die während der aktiven Dienstzeit der Beamten eingesparten
Mittel für die Schuldentilgung bzw. für Neuinvestitionen verwendet wor-
den sind.

Die nahezu durchgängig angewandte Barwertmethode hat – in Verbindung
mit dem derzeitigen Haushaltsrecht und seiner Veranschlagungspraxis – ei-
ne gravierende Schwäche: Sie verdeckt die Sicht auf die mit der Einstellung
entstehenden Versorgungsanwartschaften und die daraus für den
Dienstherrn entstehenden wachsenden Verbindlichkeiten, sie trägt zur
Verharmlosung der auf die öffentlichen Haushalte zukommenden Pensions-
lasten bei und gibt zu wenig Anlaß, die seitherige unreflektierte Praxis zu
hinterfragen. Die Zeitwertmethode, die auf aktuelle Haushaltsbelastungen
abstellt, soll stärker ins Bewußtsein rufen, daß schon heute – trotz insge-
samt ungünstiger finanzieller Rahmenbedingungen der öffentlichen Finan-
zen – Vorsorge gegen eine absehbare Überlastung künftiger Haushalte ge-
troffen werden muß, damit die notwendigen liquiden Mittel zum richtigen
Zeitpunkt verfügbar sind. Vor dieser Überlegung hält der RH die plakative
Aussage, Beamte seien wirtschaftlicher als Angestellte für problematisch
(Nrn. 4.1 und 6.1).

0.7 Eine Untersuchung des FM vom November 1994 zeigt, daß nach den
Verhältnissen in Baden-Württemberg gerade in den zahlenmäßig bedeut-
samen Laufbahnen der Lehrer an Grund- und Hauptschulen sowie an Real-
schulen für Beamtinnen nicht nur die Zeitwertsummen (erheblich), sondern
auch die Barwertsummen (geringfügig) höher sind als für entsprechende
Angestellte. Da Beamtinnen im Kostenvergleich allgemein nicht so günstig
abschneiden wie männliche Beamte und letztere im höheren Lehramt nur
geringfügig niedrigere Personalausgaben (Barwertsummen) verursachen als
entsprechende männliche Angestellte, ist davon auszugehen, daß die Perso-
nalausgaben für Beamtinnen auch in den anderen Schularten höher sind als
für vergleichbare Angestellte. Dieser Feststellung kommt im Hinblick dar-
auf, daß sich über 53 v. H. der Landesbeamten im Schuldienst befinden und
an den öffentlichen Schulen insgesamt der Anteil der weiblichen Lehrkräfte
mit rd. 52 v. H. bereits überwiegt und noch weiter steigen wird, besondere
Bedeutung zu (Nr. 6.4.1).

0.8 Die Untersuchung des FM zeigt auch, daß Lehrerinnen von allen Landesbe-
amten statistisch die niedrigste Lebensarbeitszeit und die längste Versor-
gungszeit haben. Dieses ungünstige Verhältnis verschlechtert sich weiter
bei Inanspruchnahme von Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung. Lehre-
rinnen im Beamtenverhältnis verursachen bei Inanspruchnahme der
Freistellungsmöglichkeiten für den Landeshaushalt erheblich höhere Aus-
gaben als entsprechende Angestellte (Nr. 8.1).

Da an den öffentlichen Schulen überwiegend weibliche Lehrkräfte tätig
sind, könnte dies bei rein fiskalischer Betrachtung zu der Schlußfolgerung
führen, alle neu einzustellenden Lehrkräfte künftig nur noch im
Angestelltenverhältnis zu beschäftigen. Die Beschäftigung von Angestell-
ten anstelle von Beamten hätte jedoch sofort einen Anstieg der Ausgaben
für die aktiv Beschäftigten zur Folge, der zeitlich mit expandierenden Ver-
sorgungsausgaben zusammentreffen würde. Dies würde die angespannte
Haushaltslage des Landes in den kommenden Jahren weiter verschärfen und
erst in ferner Zukunft deutliche Entlastungseffekte ergeben, wenn auch die
Pensionslasten wieder sinken (Nrn. 8.1 und 6.1).

0.9 In der Untersuchung des FM sind die von Landesbeamten in erheblichem
Umfang genutzten Möglichkeiten der Freistellung (Teilzeitbeschäftigung
und Beurlaubung) nicht berücksichtigt. Die für die einzelnen beruflichen
Lebensbilder errechneten Differenzen ändern sich zuungunsten der Beam-
ten, wenn in die Berechnungen die Freistellungen einbezogen werden.

In den vom RH unter Berücksichtigung von Freistellungen durchgeführten
Berechnungen mit jeweils zwei Fallgestaltungen für die Laufbahnen Lehrer
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GHS (weiblich) und mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst (weib-
lich), bleibt im Vergleich der Summe der Barwerte die Beamtin im mittle-
ren nichttechnischen Verwaltungsdienst weiterhin kostengünstiger als die
entsprechende Angestellte. Bei der Lehrerin GHS hingegen erhöhen sich
die Barwerte zuungunsten der Beamtin, d. h. beamtete Lehrerinnen sind teu-
rer als angestellte Lehrerinnen (Übersicht 6). Die Beträge, mit denen der
Landeshaushalt tatsächlich belastet wird (Zeitwertsummen), sind dagegen
wesentlich höher (Übersicht 5).

0.10 Das durch Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung entstehende ungünstige
Verhältnis von Lebensarbeitszeit zur Versorgungszeit wäre weniger pro-
blematisch, wenn insbesondere die versorgungsrechtlichen Regelungen,
die auf den Regeltyp des ausschließlich vollzeitbeschäftigten Beamten ab-
gestimmt sind, die Freistellungen bei der Bemessung des Ruhegehalts hin-
reichend berücksichtigen würden. Dies ist noch nicht durchgängig der
Fall.

Ziel muß es daher sein, mit Nachdruck auf eine weitgehend kostenneutrale
Ausgestaltung der Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung im Besoldungs-
und Versorgungsrecht hinzuwirken, sonst bliebe insbesondere bei Lehrkräf-
ten als kostengünstigere Alternative nur die Beschäftigung im Ange-
stelltenverhältnis (Nr. 8).

0.11 Durch einen späteren Eintritt in den Ruhestand könnten erhebliche Einspa-
rungen bei den Versorgungsausgaben erreicht werden. Dies kann aber nur
gelingen, wenn gleichzeitig eine „Flucht“ in die Dienstunfähigkeit verhin-
dert wird. Durch rechtliche und praktische Maßnahmen muß der Grundsatz
„Rehabilitation vor Versorgung“ erheblich stärker als bisher umgesetzt
werden.

Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Hinausschiebung der Antrags-
altersgrenze auf Versetzung in den Ruhestand sollten die für bestimmte
Berufsgruppen vorgezogenen Altersgrenzen (u. a. 60. Lebensjahr bei Po-
lizeibeamten und Beamten des Aufsichts- und Werkdienstes bei den
Vollzugsanstalten) mit dem Ziel des Hinausschiebens überprüft werden
(Nr. 9).

0.12 Bund und Länder haben bisher keine Vorkehrungen getroffen, die vor-
herzusehende zusätzliche Belastung künftiger Haushalte mit wesentlich
höheren Versorgungsleistungen durch die Bildung von Rückstellungen oder
durch eine erhebliche Reduzierung der Kreditaufnahme auszugleichen oder
wenigstens abzumildern. 

Im StHpl. sind für die Beamten nur die aktuellen jährlichen Ausgaben etati-
siert. Dieses System reicht allenfalls dann aus, wenn die Zahl der Planstel-
len einigermaßen konstant bleibt. Es ist aber überfordert, wenn die Zahl der
Planstellen erheblich erhöht wird, wie dies beim Land der Fall war. Durch
die systembedingte Ausblendung der künftigen Versorgungsverpflichtun-
gen konnten ohne zusätzliche Fremd-Kreditaufnahme für Investitionen und
dgl. erheblich mehr Planstellen ausgebracht werden, als dies bei jährlicher
Berücksichtigung der Gesamtkosten möglich gewesen wäre, weil sonst die
Personalkostenquote deutlich über das bisherige Maß angestiegen wäre.

Es ist daher wichtig, in einem ersten Schritt auch die finanziellen Auswir-
kungen durch die späteren Versorgungsverpflichtungen im StHpl. (zunächst
im Vorheft) auszuweisen, damit diese künftigen Belastungen transparent
werden. Bei einer Weiterentwicklung des Haushaltsrechts sollten die Vor-
aussetzungen geschaffen werden, daß die Versorgungsverpflichtungen im
StHpl. veranschlagt werden können (Nr. 10).

0.13 Der RH empfiehlt vorrangig, den Schuldenstand des Landes konsequent
zu reduzieren. Dadurch würde der nötige finanzielle Spielraum für die 
Abdeckung der künftigen Versorgungsausgaben geschaffen. Denkbar ist
daneben die Einrichtung eines Pensionsfonds zumindest zur Kappung der
Spitzenbelastung (Nrn. 6.2 und 6.3), wie dies auch im Versorgungsbericht
der Bundesregierung vorgeschlagen wird.
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0.14 Wollte man die zukünftige Versorgung für Beamte voll abdecken, müßten
nach versicherungsmathematischen Berechnungen für jeden Beamten, je
nach Laufbahn, jährliche Rückstellungen zwischen 12000DM und 24000DM
gebildet werden (Nr. 6.5.2).

0.15. Die Aufwendungen für die Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter
des öffentlichen Dienstes bei Bund und Ländern werden allein von den Ar-
beitgebern getragen. Der Umlagesatz wird sich voraussichtlich in den kom-
menden Jahren beträchtlich erhöhen (Nr. 7.3).

Der RH ist der Auffassung, daß die öffentlichen Haushalte nicht weiter mit
steigenden Aufwendungen für die Zusatzversorgung der Angestellten und
Arbeiter belastet werden dürfen. In Anbetracht der im Versorgungsbericht
der Bundesregierung vorgeschlagenen finanziellen Beteiligung der Beam-
ten an ihrer Altersversorgung muß auch eine Beteiligung der Arbeitnehmer
des öffentlichen Dienstes an den Kosten für die Zusatzversorgung ange-
strebt werden, wie dies bereits früher der Fall war (Nr. 11).

1. Zielsetzung und Problemstellung

1.1 Zielsetzung

Der RH verfolgt mit der beratenden Äußerung verschiedene Anliegen.

Angesichts einer breiten und kontroversen öffentlichen Diskussion über die
Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Beamten oder Angestellten für die Erledi-
gung der Aufgaben der öffentlichen Verwaltung will er für die Regierung und das
Parlament die in Praxis und Wissenschaft vertretenen Ansichten darstellen und
bewerten. Durch den Einblick in die wirtschaftlichen Fragestellungen soll die
Diskussion versachlicht und eine verantwortete Entscheidung des Landtags und
der Landesregierung gefördert werden.

Im Laufe der Untersuchung hat sich allerdings gezeigt, daß im Vordergrund der
Überlegungen des Landes weniger die – auch politisch zu beurteilende – Ent-
scheidung steht, ob Beamte oder Angestellte eingestellt werden, sondern es
primär um die Frage gehen muß, wie bereits heute Vorkehrungen gegen eine
Überlastung des Landeshaushalts durch Pensionsverpflichtungen getroffen wer-
den können. Die wesentliche Intention der beratenden Äußerung liegt deshalb
darin, die akute Notwendigkeit zur Vorsorge aufzuzeigen. Solche Lösungen for-
dern vieldimensionale Ansätze im Landes- wie im Bundesbereich. Dabei sind
beispielsweise folgende Handlungsfelder einzubeziehen: Personalabbau, Schul-
denreduktion oder Errichtung eines Pensionsfonds, Änderungen im Versor-
gungsrecht etwa bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung, Ausweis der
Vorbelastungen im Vorheft des Haushaltsplans oder künftige Änderungen des
Haushaltsrechts.

2.2 Problemstellung

Die Personalausgaben sind der Hauptausgabeposten im Landeshaushalt. Im Haus-
haltsjahr 1995 beträgt ihr Anteil an den bereinigten Gesamtausgaben 40,9 v. H.,
bezogen auf die Steuereinnahmen sogar 56,7 v. H. Das heißt, von den eingenom-
menen Steuern wird deutlich mehr als jede zweite Mark für das Personal ausgege-
ben. Der vom FM prognostizierte überproportionale Anstieg der Versorgungsaus-
gaben ab dem Jahr 1995 sowie das für die nächsten Jahre zu erwartende ungünsti-
ge Steueraufkommen zeigen darüber hinaus mittelfristig besorgniserregende Per-
spektiven auf.
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Schaubild 1

Basis: Reale Wachstumsraten; Versorgungsausgaben nach heutigen Kosten linear mit 3 %
fortgeschrieben.

Quelle: Pressemitteilung Nr. 253/1994 des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom
21.11.1994, Anlage 3.

Vor diesem Hintergrund wurden in Baden-Württemberg, aber auch in anderen
Ländern, Untersuchungen angestellt, ob Angestellte für die öffentliche Hand
kostengünstiger sind als Beamte. In der Diskussion steht insbesondere, ob Lehrer,
mit Abstand die größte Gruppe bei den Landesbeamten, künftig als Angestellte
beschäftigt werden sollen.

2. Beamte, Angestellte und Arbeiter im Landesdienst – Basisdaten

In der Landesverwaltung hat sich die Relation zwischen Beamten, Angestellten
und Arbeitern in den Jahren 1953 bis 1995 wie folgt entwickelt:

Übersicht 1

1  DS11/6144, Antwort des FM auf eine kleine Anfrage „Relation zwischen Beamten, Angestellten
und Arbeitern“ vom 30. 06. 1995, und Statistische Berichte Baden-Württemberg vom 16.08.1996
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Im Zeitraum von 1953 bis 1995 ist der Anteil der Beamten um 8,5 Prozentpunkte
und der der Angestellten um 2,2 Punkte gestiegen; der Anteil der Arbeiter ist um
10,8 Punkte zurückgegangen. Seit 1980 ist ein gegenläufiger Trend festzustellen;
während der Anteil der Beamten von 57,6 v. H. um 4,7 Punkte auf 62,3 v. H.
weiter gestiegen ist, ist der Anteil der Angestellten von 32,9 v. H. um 3,2 Punkte
auf 29,7 v. H. zurückgegangen.

Die Zahl der Beamten (einschließlich Richter) im Landesdienst ist im Zeitraum
von 1968 bis 1995 von 90 767 um 89 150 auf 179 917 gestiegen, das ist eine Stei-
gerung um fast 100 v. H. (Schaubild 2).

Den vorstehenden Angaben liegt die Personalstandstatistik des Statistischen
Landesamts Baden-Württemberg (Stala) zugrunde. Bei den Zahlenangaben handelt
es sich um die in den jeweiligen Jahren vorhandenen Beschäftigungsverhältnisse.

Schaubild 2

3. Künftige Haushaltsbelastungen durch Versorgungsausgaben

Der Zunahme der Beamtenzahl entsprechend wird künftig auch die Zahl der
Versorgungsempfänger stark ansteigen und den Landeshaushalt in den nächsten
35 Jahren mit überproportional steigenden Versorgungsausgaben belasten.
Während die Ausgaben für Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie
der Hinterbliebenen 1994 gegenüber dem Vorjahr nur um 3 v. H. gestiegen sind,
betrug die Steigerung 1995 zum Vorjahr bereits 6 v. H. (von 3,013 Mrd. DM um
179 Mio. DM auf 3,192 Mrd. DM). Nach der vom FM aktualisierten Prognose
über die Entwicklung der Versorgungslasten des Landes ist von einem überpro-
portionalen Anstieg auf 8,6 Mrd. DM bis zum Jahr 2010 und auf 18,4 Mrd. DM
bis zum Jahr 2030 auszugehen.

Der Anstieg der Versorgungsleistungen hat zur Folge, daß, bezogen auf die
bereinigten Gesamtausgaben, der Anteil der Versorgungsausgaben von rd. 6 v. H.
Ende 1994 über 8,7 v. H. im Jahr 2010 auf 9,6 v. H. im Jahr 2020 ansteigen und
bis zum Jahr 2030 wieder auf 8,8 v.H. zurückgehen wird.2

4. Synopse der vorliegenden Gutachten zum Personalkostenvergleich

4.1 Grundstrukturen der Vergleichsberechnungen

Zum Personalkostenvergleich liegen inzwischen zahlreiche Gutachten vor (Nrn.
4.2 – 4.10), die – mit Ausnahme der Untersuchungen der DAG und des Bayeri-

2  DS 11/6942, Stellungnahme des FM zum Antrag „Schaffung von Pensionsrücklagen“ vom
19.12.1995 sowie Schaubild 1
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schen Obersten Rechnungshofs (BORH) – bezüglich Verfahren und Methodik im
wesentlichen gleich sind. Den Berechnungen wurden zugrunde gelegt:

– Ausgewählte berufliche Lebensbilder

Dazu wurde für einzelne repräsentative Laufbahnen jeweils ein typischer
Karriereverlauf (z. B. Lehrer/Lehrerin an einer Grund- und Hauptschule,
Steuerbeamter/Steuerbeamtin im mittleren Dienst, Verwaltungsbeamter/Ver-
waltungsbeamtin im gehobenen Dienst, Ingenieur im höheren Dienst, Verwal-
tungsbeamter im höheren Dienst) ermittelt und in die Zukunft projiziert. Fast
alle Analysen unterstellten Vollzeitbeschäftigung; lediglich das Niedersächsi-
sche Finanzministerium hat als Variante in einigen Lebensbildern Beurlaubung
und Teilzeitbeschäftigung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage wurden dann
die zu leistenden Personalausgaben für Beamte und Angestellte während der
aktiven Dienstzeit errechnet, bei Beamten noch zuzüglich der Versorgungslei-
stungen.

– Finanzmathematische Vergleichsrechnungen

Da in der Beschäftigungszeit die Personalausgaben für einen Angestellten
durchschnittlich zwischen 16 v. H. und 32 v. H. höher sind als für einen Beam-
ten, für letzteren aber nach seiner Zurruhesetzung weitere erhebliche Ausgaben
für Ruhegehalt und Beihilfe anfallen, wurden die zu unterschiedlichen Zeit-
punkten anfallenden Zahlungen durch Abzinsen auf einen einheitlichen Be-
zugszeitpunkt vergleichbar gemacht (Barwertvergleich anstelle Zeitwertver-
gleich). Ein Vergleich der für die Bediensteten im Angestellten- und im Beam-
tenverhältnis im gesamten Berechnungszeitraum (aktive Beschäftigungszeit
und Versorgungszeit) zu leistenden Zahlungen auf Basis der tatsächlichen
Haushaltsbelastungen (Zeitwerte) wurde für eine Beurteilung der Wirtschaft-
lichkeit bei fast allen Untersuchungen als nicht aussagefähig angesehen, weil
die jeweiligen Aufwendungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen und
daher die in der Zwischenzeit auftretenden Zins- und Zinseszinseffekte zu
berücksichtigen seien.

Die Untersuchungen kommen daher, trotz unterschiedlicher Ausgestaltung der
berücksichtigten Parameter (insbesondere hinsichtlich Karriereverlauf, Lebens-
arbeitszeit, Lebenserwartung und Abzinsungssatz), im wesentlichen zu demselben
Ergebnis: Beamte werden (auch unter Einbeziehung der späteren Versorgungs-
leistungen) bei Vollzeitbeschäftigung überwiegend als günstiger angesehen als ver-
gleichbare Angestellte, da die Ausgaben-Barwertsummen für Beamte niedriger
sind. Genauer: Die mit Hilfe finanzmathematischer Methoden ermittelten Barwerte
der Gesamtbruttoaufwendungen – bezogen auf den Zeitpunkt der Einstellung –
sind bei allen Untersuchungen in der weit überwiegenden Zahl der ausgewählten
beruflichen Lebensbilder für Beamte niedriger als die für vergleichbare Angestellte. 

Nur in wenigen Untersuchungen (z. B. in der des HWWA-Institutes und in der
des Bayer. Staatsministeriums der Finanzen) wurde ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, daß die tatsächlichen Haushaltsbelastungen durch die Personalausgaben
für die Beamten während der Beschäftigungs- und der Versorgungszeit jedoch ge-
genüber den Aufwendungen für Angestellte insgesamt deutlich höher sind.

Nachfolgend werden einzelne Untersuchungen und deren wesentliche Ergebnisse
kurz in chronologischer Reihenfolge dargestellt; die Untersuchung des FM Ba-
den-Württemberg wird unter Nr. 4.10 ausführlich behandelt; wobei schon jetzt
darauf hingewiesen sei, daß die Anwendbarkeit der Barwertmethode und die hier-
aus abgeleiteten Aussagen kritisch analysiert werden (Nr. 6.1).

4.2 Untersuchung des Präsidenten des Bundesrechnungshofs als Bundesbeauf-
tragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung vom März 1984

Die jeweiligen Ausgaben für Angestellte und Beamte (bei letzteren einschl. der
Versorgungsbezüge) wurden nach der Barwertmethode auf den einheitlichen
Bezugszeitpunkt (Beschäftigungsbeginn) abgezinst (diskontiert). Als Diskontie-
rungs-Zinssatz wurde der sogenannte Realzins in Höhe von 4 v. H. gewählt, der
sich als Nettozinssatz ergibt, wenn z. B. von einem angenommenen Kapitalmarkt-
zins von 7 v. H. eine geschätzte Inflationsrate von 3 v. H. abgezogen wird.
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Bei einer Abzinsung mit einem Realzins von 4 v. H. ergeben sich Mehrkosten
(als Summe der Ausgaben-Barwerte) für Angestellte zwischen 9,7 v. H. und
17,4 v. H. Dabei wurde von einem Eintritt in den Ruhestand mit dem 65. Lebens-
jahr und einer Lebenserwartung von 72 Jahren ausgegangen. Berücksichtigt wur-
den nur männliche Beamte und Angestellte in Vollzeitbeschäftigung. Dies sind
aus heutiger Sicht auf die Länder bezogen weitgehend unrealistische und nicht re-
präsentative Annahmen.

Der Bundesrechnungshof aktualisiert z. Z. sein Gutachten.

4.3 Untersuchung des HWWA – Institutes für Wirtschaftsforschung von 1994

Abgezinst mit einem Realzinssatz von 4 v. H. ergeben sich ebenfalls auf Basis
der Summe der Ausgaben-Barwerte

– Mehrkosten für Angestellte im mittleren, gehobenen und höheren nichttechni-
schen Dienst zwischen 2 v. H. und 12,7 v. H. und bei Lehrkräften zwischen
3,2 v. H. und 8 v. H; das betrifft rund drei Viertel der untersuchten Fälle;

– dagegen Mehrkosten für weibliche Beamte im mittleren nichttechnischen
Dienst von 1,6 v. H. in der Steuerverwaltung und 6,9 v. H. in der allgemeinen
Verwaltung sowie im gehobenen nichttechnischen Dienst in der Steuerverwal-
tung von 11,4 v. H; dies trifft bei rund einem Viertel der untersuchten Fälle zu.

Das HWWA kommt abschließend zu folgendem Ergebnis:

„Eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Beamten oder
Angestellten ist aufgrund dieser Darstellung nicht möglich. Sie vermittelt aller-
dings die Erkenntnis, daß die jährliche Haushaltsbelastung bei der Beschäfti-
gung von Angestellten anstatt von Beamten aufgrund der hohen Lohnnebenko-
sten zunächst höher ist und erst in einer Zukunft, deren sonstige Haushaltsbela-
stungen noch nicht bekannt sind, erheblich sinkt, weil die Zusatzversorgung für
Angestellte wesentlich niedriger ist als die Pensionszahlungen an Beamte. Es
mag eine von Vorsicht geprägte Entscheidungsvariante sein, dies zu Lasten
höherer Aufwendungen in der Gegenwart in Kauf zu nehmen.“ (S. 24)

„Der für die Kostenunterschiede wichtigste Einflußfaktor ist, bei gegebenen ver-
sorgungsrechtlichen Ansprüchen, die Dauer der Ruhestandszahlungen. Steigen-
de Lebenserwartungen und der, trotz gegenteiliger gesetzlicher Bemühungen,
noch bestehende Trend zu faktisch immer früherem Eintritt in den Ruhestand er-
höhen die Kosten eines Beamten im Vergleich zum Angestellten.“ (S. 28)

4.4 Untersuchung der DAG vom Dezember 1994

Nach Auffassung der DAG ist die Barwertmethode für einen realistischen
Kostenvergleich ungeeignet, da diese Methode eine fiktive Kapitalrückstellung zu
Beginn der Beschäftigung für alle während der gesamten Dauer des künftigen Be-
schäftigungsverhältnisses anfallenden Zahlungen (einschließlich Versorgungsbe-
züge) unterstelle.

Die DAG geht abweichend von den übrigen Untersuchungen bei der Ermittlung
der Kosten eines Beamten von einer fiktiven Versorgungsrückstellung in Höhe
von 34 v. H. der Besoldung aus und vergleicht die so ermittelten durchschnittli-
chen jährlichen Kosten (ohne Abzinsung) mit den jährlichen Bruttoaufwendungen
für den vergleichbaren Angestellten. Sie kommt dabei zu dem Ergebnis, daß der
Beamte gegenüber dem Angestellten zwischen 3,6 v. H. und 16 v. H. höhere Ko-
sten verursacht.

Eine kritische Stellungnahme hierzu und insbesondere zu den von der DAG ge-
wählten Annahmen und der Methode ist von Berens/Hoffjan in der Zeitschrift für
Beamtenrecht Heft 5/1995, S. 139 ff. zu finden.

4.5 Untersuchung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen vom Februar
1995

Abgezinst mit einem Realzins von 4,25 v. H. ist die Beschäftigung von Ange-
stellten zwischen 1,9 v. H. und 10,9 v. H. teurer als der Einsatz von Beamten; al-
ternativ wird aufgezeigt, daß sich bei einem Realzins von 4 v. H. immer noch
Mehrkosten für Angestellte zwischen 0,6 v. H. und 10,7 v. H. ergeben.
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4.6 Untersuchung des Bayerischen Obersten Rechnungshofs von 1995

Nach Auffassung des BORH vernachlässigt die in den bisherigen Untersuchun-
gen vorgenommene vergleichende Betrachtung nur  eines  Berufslebens von sei-
ner Begründung bis zum Tod der Hinterbliebenen, daß nach dem geltenden Haus-
haltsrecht die Personalbewirtschaftung auf der Grundlage von Planstellen und
Stellen erfolgt, die in der Regel auf Dauer geschaffen sind und deswegen nicht
nur einmalig besetzt werden. Für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sei deshalb
auch die Gesamtdauer der Stellenbesetzung von Bedeutung. Der BORH hat hier-
auf bezogene ergänzende Berechnungen durchgeführt. 

Am Beispiel eines männlichen Volksschullehrers (Bes.Gr. A 12/Verg.Gr. III BAT)
wurde davon ausgegangen, daß eine in der Vergangenheit (1961, 1968 und 1973)
jeweils neu geschaffene und erstmals besetzte Stelle durch Eintritt in den Ruhe-
stand nach einer Dienstzeit von 35, 28 und 23 Dienstjahren 1995 frei wird und zur
Wiederbesetzung ansteht. Zunächst wurde ermittelt, zu welchen Mehrkosten die
Stellenbesetzung mit einem angestellten Lehrer bis zum Jahr 1995 geführt hat.
Hierfür wurden die gezahlten Bezüge (Zeitwerte) festgestellt. Die Differenz zwi-
schen den höheren Angestelltenbezügen und den niedrigeren Beamtenbezügen
wurde mit einem Nominalzins von 7,87 v. H. (= durchschnittlicher Sollzins der
bayerischen Staatsverschuldung) auf das Jahr 1995 aufgezinst. In einem zweiten
Schritt wurde für die Zukunft berechnet, nach wie vielen Jahren die errechneten
Mehrausgaben der Angestelltenstelle aus der ersten Besetzungsperiode kompen-
siert sein werden und der Kostenvorteil der Planstelle erschöpft ist. Dabei wurden
die ab 1995 zu leistenden Personalaufwendungen für Angestellte und Beamte
(einschließlich der Versorgungsleistungen) mit einem Realzinssatz von 4,25 v. H.
abgezinst.

Die Berechnungen führen zu dem Ergebnis, daß der Kostenvorteil bei einer
Dienstzeit von 35 Jahren auch nach Ablauf der dritten Besetzungsperiode noch
nicht, hingegen bei einer Dienstzeit von nur 28 Jahren im Laufe der dritten Stel-
lenbesetzung (nach 72 Jahren) und bei nur 23 Dienstjahren kurz nach Beginn der
dritten Besetzungsperiode (nach 49 Jahren) aufgebraucht ist.

Die Modellrechnung des BORH zeigt einerseits, daß das Besoldungs- und
Versorgungssystem für Beamte für den Staatshaushalt allenfalls dann günstiger
sein kann als das Vergütungssystem für Angestellte, wenn das Verhältnis der er-
brachten Lebensarbeitszeit zur Versorgungszeit ausgewogen ist. Da aber anderer-
seits der Kostenvorteil in zwei der drei angenommenen Fälle (bei 23 und 28 Jah-
ren Dienstzeit) im Laufe einer bestimmten Zeit aufgebraucht ist, muß doch daraus
geschlossen werden, daß – zumindest in diesen beiden Fällen – die Beamtenstelle
höhere Gesamtaufwendungen erfordert als die vergleichbare Angestelltenstelle,
sonst käme es nicht zur Aufzehrung des anfänglichen Vorteils.

Hinzu kommt, daß bei dieser Untersuchung des BORH die etwa nach einer
Stellenstreichung aus der letzten Besetzung noch nachwirkenden Pensions- und
Versorgungslasten in der Berechnung nicht berücksichtigt sind.

Der BORH kommt u. a. zu folgender Schlußfolgerung (S. 6):
„Die Haushaltsprobleme, die auf die öffentlichen Hände durch die steigenden
Versorgungslasten in den nächsten Jahrzehnten zukommen, lassen sich damit
(mit einer ,Entbeamtung‘ des öffentlichen Dienstes zugunsten von Angestell-
ten) kaum entschärfen und erst recht nicht lösen. Langfristig würden zwar die
Versorgungsausgaben wieder zurückgehen, dafür aber zuvor die Ausgaben für
die aktiv Beschäftigten zusätzlich ansteigen.“

Weiterhin führt er aus (S. 7):
„Durch die ,Ausblendung‘ der künftigen Versorgungslasten konnten ohne
zusätzliche Kreditaufnahme erheblich mehr Planstellen ausgebracht werden als
bei periodischer Berücksichtigung der echten Kosten.“

4.7 Untersuchung des Niedersächsischen Finanzministeriums vom August 1995

Das Gutachten ist aufgrund eines eigenen methodischen Ansatzes zu dem Er-
gebnis gekommen, daß unter finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten die Be-
schäftigung von Angestellten im Durchschnitt aller untersuchten beruflichen
Lebensbilder zwischen 9 v. H. und 21 v. H. teurer ist.
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Das Gutachten unterscheidet sich im methodischen Ansatz von den anderen
Untersuchungen dadurch, daß es während der aktiven Zeit des Beamten und des
Angestellten die Zeitwerte der Personalausgaben vergleicht und für den Zeitraum
des Ruhestandes des Beamten die Barwerte der Versorgungsausgaben (als Pen-
sionsrückstellung nach § 6a EStG mit einem Realzins von 4 v. H. berechnet) zu-
grunde legt.

4.8 Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vom
Juni 1996

Das DIW weicht von den anderen Untersuchungen in einem zentralen Punkt ab.
Es hat mit der Begründung, daß sich eine realitätsbezogene Bestimmung des
Diskontierungssatzes am gesamtwirtschaftlichen Wachstum orientieren muß, in
seiner Untersuchung mit Abzinsungssätzen von 2,5 v. H. und 1,5 v. H. gerech-
net. Bei einem Zinssatz von 2,5 v. H. ergeben sich Mehrkosten (als Summe der
Ausgaben-Barwerte) für Angestellte von

– 9,9 v. H. im höheren Dienst sowie
– 13,8 v. H. im gehobenen und mittleren Dienst.

Bei einem Abzinsungssatz von nur 1,5 v. H. verringern sich die Unterschiede
merklich. Aber auch in diesem Falle ergeben sich Mehrkosten für Angestellte von

– 3,5 v. H. im höheren Dienst,
– 7,7 v. H. im gehobenen Dienst und
– 8,1 v. H. im mittleren Dienst.

Den Berechnungen liegen die Gehälter nach dem Stand vom Mai 1995 zugrunde.
Künftige Gehaltserhöhungen blieben ebenso ausgeklammert wie ein Ansteigen
der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und des Umlagesatzes für die
VBL.

Bei den Berechnungen wurde von einem Eintritt in den Ruhestand mit dem 63.
Lebensjahr und einer Lebenserwartung von 75 Jahren ausgegangen. Berücksich-
tigt wurden nur männliche Beamte und Angestellte in Vollzeitbeschäftigung. Mit
Ausnahme der unterstellten Lebenserwartung von 75 Jahren sind dies für den
Landesbereich unrealistische und nicht repräsentative Annahmen.

4.9 Untersuchung des Finanzministeriums Nordrhein-Westfalen

Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat zu der Frage, ob im öffentlichen
Dienst Beamte oder Angestellte teurer sind, ebenfalls Überlegungen und
Berechnungen angestellt, die, je nach Annahmen, zu sehr unterschiedlichen Er-
gebnissen geführt hätten. Nach seinen Feststellungen hänge das Ergebnis des Ko-
stenvergleichs entscheidend von der Ausgestaltung der berücksichtigten Parame-
ter ab, insbesondere bezüglich der

– Besoldungs- bzw. Vergütungsentwicklung,
– Abzinsungssätze,
– Karriereverläufe,
– Lebenserwartung.

4.10 Untersuchung des FM Baden-Württemberg vom November 19943

In der Verfahrensweise und im methodischen Ansatz ist die Untersuchung des
FM mit den Untersuchungen des Präsidenten des Bundesrechnungshofs, des
HWWA-Institutes und des Bayer. Staatsministeriums der Finanzen vergleichbar.
Die Untersuchung ist umfassender als alle anderen Untersuchungen. 

Nachfolgend analysiert der RH die wesentlichen Grundlagen und Ergebnisse die-
ser Untersuchung.

4.10.1 Ermittlung der Personalkosten – Eckdaten der beruflichen Lebensbilder

Das FM hat für repräsentative Laufbahnen des mittleren, gehobenen und höheren
Dienstes berufliche Lebensbilder erstellt. Dabei wurde das Lebensbild abhängig

3  DS 11/5092, Antwort des FM auf eine Kleine Anfrage „Beamte und Angestellte“ vom 8.12.1994
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von der überwiegenden Zahl der Einstellungen entweder für weibliche oder für
männliche Bedienstete dargestellt; nur für Lehrer des gehobenen Dienstes (Lehr-
amt an Grund- und Hauptschulen sowie an Realschulen) wurden wegen der
großen Zahl für beide Geschlechter Berechnungen vorgenommen. Dafür wurde
für die jeweilige Laufbahn ein typischer Karriereverlauf mit allgemeinen Lebens-
daten aus der Praxis nachgezeichnet und in die Zukunft projiziert. 

In den erstellten beruflichen Lebensbildern ergibt sich bei den Eckwerten

– Lebensalter beim Eintritt in das Beamtenverhältnis,
– Lebensalter beim Eintritt in den Ruhestand,
– Lebensarbeitszeit,
– durchschnittliche Lebenserwartung,
– Versorgungszeit

teilweise eine große Bandbreite (Übersicht 2).

Übersicht 2

Signifikant ist insbesondere die unterschiedlich lange berufliche Tätigkeit in den
einzelnen Laufbahnen, sie liegt zwischen 27 und 41 Jahren. Die Lebensarbeitszeit
einer Lehrerin an Realschulen (27 Jahre) und einer Lehrerin an Grund- und Haupt-
schulen (28 Jahre) ist wegen des vergleichsweise niedrigen (Durchschnitts-)Alters
beim Eintritt in den Ruhestand am kürzesten, wegen der höheren Lebenserwartung
sind dagegen die Zeiten, für die volle Versorgungsbezüge zu leisten sind, am läng-
sten (jeweils 24 Jahre).

3  DS 11/5092, Antwort des FM auf eine kleine Anfrage „Beamte und Angestellte“ vom 8.12.1994
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4.10.2 Ermittlung der tatsächlichen Haushaltsbelastungen–Zeitwertvergleich

Unter Zugrundelegung der Eckwerte und Berücksichtigung der typischen
Karriereverläufe wurden die insgesamt zu leistenden Personalausgaben (Zeit-
wertsummen) für Beamte und Angestellte während der aktiven Dienstzeit er-
rechnet; bei Angestellten einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Renten-,
Kranken- und Arbeitslosenversicherung, dem Arbeitgeberanteil zur Pflegever-
sicherung und der Umlage zur VBL, bei Beamten zuzüglich der Versorgungs-
leistungen. Angenommen wurde eine jährliche Steigerung der Besoldung und
Versorgung, Vergütung sowie Beihilfe von 3 v. H. Das Ergebnis zeigt die Über-
sicht 3.

Übersicht 3

Als wesentliche Ergebnisse des Zeitwertvergleichs in Übersicht 3 sind festzuhal-
ten:

(1) Insgesamt sind die durch Beamte verursachten tatsächlichen Haushaltsbe-
lastungen (Zeitwertsummen) erheblich höher als bei Beschäftigung vergleichba-
rer Angestellter, weil das Land für den Beamten die Versorgungsbezüge aufzu-
bringen hat, während für den Angestellten nach dem Ausscheiden aus dem Be-
schäftigungsverhältnis in der Rentenphase keine Zahlungen mehr zu leisten
sind. Der Mehraufwand für Beamte beginnt bei rd. 44 v. H. und geht bis rd. 
92 v. H.

(2) Bemerkenswert ist ferner, daß in neun der zehn Fälle die Summe der Versor-
gungsbezüge der Beamten höher ist als deren Aktivbezüge. Dies ist jedoch
hauptsächlich auf die Wirkung der jährlich mit 3 v. H. angenommenen Er-
höhungen zurückzuführen, die sich finanzmathematisch wegen der progressiven
Steigerungen gegen Ende besonders deutlich auswirken. Ähnliche Effekte wer-
den vermutlich auch bei den Renten der Angestellten auftreten.

(3) Während der Beschäftigungszeit sind dagegen die für einen Angestellten 
zu leistenden Personalausgaben um durchschnittlich 27 v. H. (ungewichtetes
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arithmetisches Mittel) höher als für einen vergleichbaren Beamten; für die einzel-
nen Laufbahnen ergibt sich folgendes Bild:

– 28,33 v. H. im mittleren nichttechnischen Dienst, weiblich
– 31,15 v. H. im mittleren technischen Dienst, männlich
– 25,97 v. H. im gehobenen nichttechnischen Dienst, weiblich
– 31,50 v. H. im gehobenen technischen Dienst, männlich
– 28,10 v. H. beim Lehrer an GHS
– 25,33 v. H. bei der Lehrerin an GHS
– 27,10 v. H. beim Lehrer an Realschulen
– 24,33 v. H. bei der Lehrerin an Realschulen
– 24,37 v. H. im höheren nichttechnischen Dienst, männlich
– 24,34 v. H. beim Studienrat

Inwieweit sich hieraus eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von
Beamten oder Angestellten ableiten läßt, wird später (Nr. 6.1) noch zu erörtern
sein.

4.10.3 Barwert-Vergleichsrechnung 

Da in der Beschäftigungszeit die Personalausgaben für einen Angestellten höher
sind als für einen vergleichbaren Beamten, für letzteren aber nach seiner Zur-
ruhesetzung weitere Ausgaben für Ruhegehalt und Beihilfe anfallen, hat das FM
– wie bei den meisten anderen Untersuchungen – die zu unterschiedlichen Zeit-
punkten anfallenden Zahlungen vergleichbar gemacht, indem als finanzma-
thematisches Verfahren die Barwertmethode angewandt wurde: Die Jahres-
beträge der Personalkosten wurden unter Berücksichtigung eines Nominalzins-
satzes von 7 v. H. auf den Zeitpunkt der Einstellung abgezinst. Da in den zu-
grunde gelegten Ausgabe-Zeitwerten bereits eine jährliche Steigerung der
Personalausgaben von 3 v. H. berücksichtigt wurde, entspricht dies einem Real-
zins von 4 v. H. 

Die Berechnungen haben zu den in Übersicht 4 enthaltenen Ergebnissen ge-
führt.
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Übersicht 4

Der Vergleich der Barwerte ergibt, daß in acht der zehn beruflichen Lebensbilder
der Gesamtaufwand (als Summe der Barwerte) für den Beamten um 2 v. H. –
19 v.H. niedriger ist als für den Angestellten, obwohl – wie dargestellt – die tatsäch-
lichen Haushaltsbelastungen (als Summe der Ausgaben-Zeitwerte) durch den Be-
amten in allen Fällen wesentlich (d. h. um 44 – 92 v. H.) höher sind (Übersicht 3). 

Die Schaubilder 3 und 4 verdeutlichen die Unterschiede zwischen den Zeit- und
Barwerten am Beispiel des beruflichen Lebensbildes eines Studienrats.

Schaubild 3

Dieses Schaubild 3 zeigt sehr anschaulich die erhebliche tatsächliche Mehrbela-
stung des Haushalts durch Beamte: Es fallen nur bei ihm (hier ab dem 61. Lebens-
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jahr) die Zahlungen für Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung (hellgraue
Balken) an – nicht jedoch beim Angestellten. Bei letzterem sind jedoch die Aktiv-
bezüge einschließlich Sozialabgaben (Lebensjahr 29 bis 60) um 24 v. H. höher;
ersichtlich durch die längeren schwarzen Balken.

Das Schaubild 4 zeigt denselben Sachverhalt auf Barwert-Basis; d. h. dort sind
alle Ausgaben der Lebensjahre 29 – 80 auf den Bezugszeitpunkt (Dienstantritt,
29. Lebensjahr) abgezinst.

Schaubild 4

4.10.4 Wertung durch das FM

Das FM kommt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis: 

„Diese Untersuchung zeigt, daß nach den Verhältnissen in Baden-Württemberg
ein Beamter unter Einrechnung der Beamtenversorgung – bezogen auf den Zeit-
punkt der Einstellung – grundsätzlich deutlich weniger Personalkosten (Anmer-
kung RH: als Summe der Ausgaben-Barwerte) verursacht als ein vergleichbarer
Angestellter. Die Untersuchung zeigt aber auch, daß sich bei einer Beamtin im
Vergleich zu einer Angestellten im Personalkostenvergleich ein deutlich anderes
Ergebnis ergibt als bei den männlichen Beschäftigten. Das liegt zum einen an dem
deutlich anderen Ruhestandsverhalten im Vergleich zu den Männern. Die Frauen
treten durchschnittlich früher in den Ruhestand und haben eine deutlich höhere
Lebenserwartung als die Männer, was sich letztlich in der höheren Versorgungs-
last niederschlägt. Hinzu kommt noch der Erziehungsurlaub; die Kindererzie-
hungszeiten gehen bei Beamtinnen in Form des Kindererziehungszuschlags in die
Versorgung ein. Diese günstige Regelung aus familienpolitischen Gründen geht
voll zu Lasten des Dienstherrn. Im Grundsatz gilt jedoch auch für Beamtinnen,
daß sie weniger Personalkosten verursachen als entsprechende Angestellte.“

5. Versorgungsbericht der Bundesregierung 

Nach dem Versorgungsbericht liegt der wesentliche Grund für den Anstieg der
Versorgungslasten in den nächsten Jahrzehnten neben der allgemeinen demogra-
phischen Entwicklung, die auch für das Rentensystem gilt, in einem „Versor-
gungsberg“, der sich aus der Einstellungspolitik der Gebietskörperschaften in den
60er und 70er Jahren ergibt. Die damalige Gesellschaftspolitik mit der Erweite-
rung des öffentlichen Sektors und der Vermehrung der Zahl der Bediensteten
zeichnet sich 30 bis 40 Jahre später in einer ansteigenden Versorgungskurve ab.
Damit müsse die Gesellschaft auch fertig werden, die im Bereich von Schule,
Hochschule, Gesundheitswesen, Polizei, Justiz, Umweltschutz und sozialen Dien-
sten in den Genuß dieser allseits geforderten Dienstleistungen gekommen sei. Die
Aufzählung der wesentlichen Wachstumsfelder des öffentlichen Dienstes zeige
bereits, daß die Länder vom Anstieg der Versorgungslasten besonders betroffen
seien. Da der „Versorgungsberg“ vor allem ein Länderproblem sei, wolle der
Bundesinnenminister gemeinsam mit den Ländern Maßnahmen ergreifen, die die
Kostenentwicklung für die öffentlichen Kassen beherrschbar machten und für die
betroffenen Angehörigen des öffentlichen Dienstes zumutbar seien.
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Das Fazit des Bundesinnenministers auf Grund der Erkenntnisse des Versor-
gungsberichts lautet:

„1. Die Kostenentwicklung des öffentlichen Dienstes im allgemeinen und der
Versorgungskosten im besonderen verlangen sofortige Gegensteuerung mit
langfristiger Wirkung. Um dem stetigen Kostenanstieg weiter entgegenzuwir-
ken, muß nach Diskussion mit allen Beteiligten, insbesondere in Abstimmung
mit den Ländern, ein langfristig tragfähiges Konzept verabschiedet werden.
Im Interesse eines gleichgewichtigen Vorgehens mit dem privatwirtschaft-
lichen Sektor sind hierbei auch die Vorschläge der Rentenkommission im Au-
ge zu behalten.

2. Die Entwicklung der Versorgungskosten im öffentlichen Dienst unterscheidet
sich nicht grundlegend von der Problematik aller Versorgungssysteme. Spät-
folgen der Gesellschaftspolitik der 60er und 70er Jahre werden hier jedoch be-
sonders zyklisch sichtbar. Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst – ein-
schließlich des Versorgungsbereichs – sind möglich, zumutbar und ohne Sy-
stembrüche durch eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen erreichbar.

3. Das Rechtssystem des öffentlichen Dienstes, sein Aktivsektor und die Versor-
gungsseite müssen dabei ebenso zusammen gesehen werden wie der Zusam-
menhang von Beamten- und Tarifbereich. Jede selektive Einzelbetrachtung
verwischt das Bild und trägt nichts zur Problemlösung bei.

4. Die entscheidenden Wirkungskräfte für Kostensenkungen sind weitere
Stelleneinsparungen, zurückhaltende Lohn- und Gehaltssteigerungen im öf-
fentlichen Dienst und die Verkürzung der Versorgungszeit durch späteren Ein-
tritt in den Ruhestand. Alle übrigen Maßnahmen sind spürbar, haben im Ver-
gleich dazu jedoch einen weit geringeren Effekt. Trotz notwendiger Sparmaß-
nahmen ist darauf zu achten, daß die Attraktivität des öffentlichen Dienstes im
Wettbewerb mit der privaten Wirtschaft langfristig erhalten bleiben muß.

5. Für den gesetzlich vorgegebenen Betrachtungszeitraum bis 2008 läßt sich bei
Verwirklichung der dargestellten Maßnahmen die Versorgungsquote sicher
auf dem Stand von 1993 (1,20 % des Bruttoinlandprodukts – BIP) halten.
Effizienzgewinne treten hinzu und verbessern das Bild weiter.

6. Wegen der zunehmenden Belastung der Haushalte durch Versorgungsausga-
ben mit einem Höchststand um ca. 2022 sind weiterreichende Sparmaßnah-
men mit langfristigen Wirkungen erforderlich:

– Erbringung eines verstärkten Versorgungsbeitrags der Beamten durch zeit-
weilig gegenüber den Tarifergebnissen herabgesetzten Besoldungs- und
Versorgungsanstieg,

– daraus Bildung einer Versorgungs-Rücklage mit dem Ziel ihres Einsatzes
in der Zeit der höchsten Versorgungsaufwendungen,

– entsprechende Anpassung der Zusatzversorgung im Tarifbereich.

Auf diese Weise läßt sich der Anstieg der Versorgungsquote auch in den Jah-
ren nach 2015 auf einem Wert unter 1,40 % und damit volkswirtschaftlich er-
träglich halten.

7. Wenn die zur Bewältigung der dargestellten Problematik erforderliche Umset-
zung rechtzeitig erfolgt, sind die Probleme der Altersversorgung im öffentli-
chen Dienst dauerhaft lösbar.“

6. Wertungen, ergänzende Analysen und Empfehlungen des RH

6.1 Barwert oder Zeitwert – was ist das letztlich relevante Entscheidungskriterium? 

Beim Vergleich zweier Ausgabenströme mit Hilfe der Barwertmethode hängt das
Ergebnis entscheidend von der Höhe des verwendeten Kalkulationszinses ab. Je
höher der Abzinsungssatz ist, um so niedriger fallen die Barwerte aus. Das FM
begründet die Verwendung des Fremdkapitalzinssatzes in Höhe von 7 v. H. da-
mit, daß vor dem Hintergrund der Verschuldungssituation des Landeshaushaltes
die durch Beschäftigung von Beamten im Vergleich zu Angestellten ersparten
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Mittel nicht zu einem Habenzinssatz angelegt, sondern zur Substitution von Kre-
ditaufnahmen genutzt werden.

Ein solcher Barwertvergleich führt nur dann zu einer sinnvollen Beurteilung,
wenn dessen Prämissen realisiert sind, d. h. wenn entweder

– entsprechende Rückstellungen, etwa in Form eines Pensionsfonds, gebildet
werden; wobei diese Kapitalanlagen dann aber auch langfristig im Durch-
schnitt den Kalkulationszinssatz (hier 7 v. H.) erbringen und bei Fälligkeit der
Pensionszahlungen auch tatsächlich als liquide Mittel zur Verfügung stehen,

oder wenn

– die eingesparten Mittel nachweislich für die Schuldentilgung oder für
Neuinvestitionen verwendet werden und damit nachvollziehbar zu Zinserspar-
nissen führen. Hierzu wäre aber erforderlich, buchungstechnisch eine interne
Verschuldung (Pensionsrückstellung) auszuweisen und die jährlich fälligen
kalkulatorischen Zinsen den Rückstellungen gutzuschreiben und als konsum-
tiven Zinsaufwand im Haushalt auszuweisen. Im übrigen müßten diese inter-
nen Verbindlichkeiten auch auf die Obergrenze der Nettoneuverschuldung an-
gerechnet werden, da es sonst zum Ausweis falscher Kennziffern und zu mög-
licher Doppelverschuldung/Überschuldung kommen kann.

Da aber das Land bisher weder einen Pensionsfonds eingerichtet noch die fiktiv
eingesparten Mittel für die Schuldentilgung oder – unter oben erwähnten Bedin-
gungen – für Neuinvestitionen verwendet hat, sind derzeit nach Meinung des RH
letztlich die tatsächlich haushaltswirksamen Zeitwerte im Zweifel realistischere
Größen, die infolge der in der Vergangenheit vorgenommenen Ausweitung der Be-
amtenstellen in Zukunft zu den dargestellten erheblichen Mehrbelastungen führen.

Das FM weist in seiner Stellungnahme darauf hin, daß seine Untersuchung auf
der Frage basierte, ob bei künftigen Einstellungen von Personal der Einsatz von
Beamten oder von Angestellten in entsprechenden Funktionen für das Land ko-
stengünstiger ist. Ausgehend von dieser Fragestellung hält das FM die Barwert-
methode für die einzige wirklich aussagefähige Ermittlungsgrundlage für den Ko-
stenvergleich. Von dieser Berechnungsmethode seien auch die meisten bisher
vorliegenden Gutachten ausgegangen. Diese Berechnungsmethode sei für die
Ausgangsfrage wissenschaftlich anerkannt.

Der RH will keineswegs die für langfristige Wirtschaftlichkeitsvergleiche
wissenschaftlich anerkannte Barwertmethode in Frage stellen; aber es erscheint
ihm notwendig, auf die in der Verwaltungspraxis nicht ohne weiteres unterstellba-
re Erfüllung der wesentlichen Prämisse hinzuweisen:

Der als Abzinsungsfaktor gewählte Kalkulationszins kann nur wirksam werden,
wenn die durch Beschäftigung von Beamten erzielten Einsparungen durch ent-
sprechende Kapitalanlage oder Minderverschuldung auch über die ganze Laufzeit
der Berechnungen entsprechende Zins- und Zinseszinseffekte zur Folge haben.

Im übrigen weist der RH darauf hin, daß bei analogen Wirtschaftlichkeitsüberle-
gungen zur Frage „kreditfinanzierter Eigenbau oder Immobilienleasing“ die
Rechnungshöfe des Bundes und der Länder mehrfach die Forderung nach einem
„totalen Liquiditätsvergleich“ auf der Grundlage der Zeitwerte als Ergänzung zu
dem (als alleiniges Wirtschaftlichkeitskriterium nicht als ausreichend angesehe-
nen) Barwertvergleich erhoben haben, obwohl gerade in diesen Fällen die Zins-
wirkung durch ersparte Kreditaufnahme unmittelbar und zwingend eintritt.

Solange nicht eine der beiden vorerwähnten Alternativen realisiert ist, erscheint
die generelle Aussage, „Beamte sind wirtschaftlicher als Angestellte“ nicht ge-
rechtfertigt und kann unter finanziellen Aspekten keine Grundlage für eine perso-
nalpolitische Grundsatzentscheidung bieten. Derzeit ist die Entscheidung zugun-
sten der Einstellung von Beamten zwar weniger belastend für den aktuellen Haus-
halt, insgesamt ist sie aber nicht unbedingt wirtschaftlicher.

Aus dieser Erkenntnis abzuleiten, daß ab sofort und generell möglichst viele neue
Beschäftigungsverhältnisse nur noch durch Angestelltenverträge realisiert werden
sollen, wäre indes vorschnell. Denn die heute maßgeblichen Berechnungsgrundla-
gen können sich verändern; so ist z. B. anzunehmen, daß beim Arbeitgeberanteil
für die Rentenversicherung der Angestellten die für die nächsten Jahre eingerech-
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nete Steigerungsrate von 0,1 v. H. jährlich möglicherweise nicht ausreichen wird.
Außerdem hätte dies – worauf die meisten anderen Untersuchungen auch hinwei-
sen – in den nächsten zwei Jahrzehnten eine enorme Haushaltsmehrbelastung zur
Folge: Die für die aktiven Angestellten zu leistenden höheren Personalausgaben
würden mit den hohen Steigerungsraten für die Beamtenpensionen zusammen-
treffen. Zudem gibt es außer reinen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen weitere ge-
wichtige Entscheidungskriterien.

6.2 Schuldenreduktion und -anrechnung

Der RH empfiehlt vorrangig, die Nettoneuverschuldung des Landes weiter zu
reduzieren, um hierdurch den nötigen finanziellen Spielraum für die Abdeckung
der künftigen Versorgungsausgaben zu schaffen. Um diesen aber auch dauerhaft
durch Schuldentilgung bzw. durch erhebliche Reduktion der Neuverschuldung zu
sichern, sollten verbindliche und wirksame Regelungen zum Ausweis und zur
Anrechnung von Pensionsrückstellungen als Schulden – durch Änderungen des
Haushaltsrechts oder durch entsprechende Beschlüsse des Parlaments – getroffen
werden. Insoweit wird auf die Ausführungen zu den haushalts- und personalwirt-
schaftlichen Konsequenzen (Nr. 10.1) verwiesen.

6.3 Pensionsfonds 

6.3.1

Angesichts des „Pensionsbergs“, der sich in den nächsten 30 Jahren durch den
Landeshaushalt durchschieben wird, muß – als eine weitere Alternative – über die
Einrichtung eines Pensionsfonds ernsthaft nachgedacht werden. Nur wenn jetzt
gegengesteuert wird, kann die allen dynamischen Barwertberechnungen zugrunde
gelegte Prämisse auch Realität werden. 

Die Länder Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz haben in jüngster Zeit
Pensionsfonds eingerichtet. Die näheren Einzelheiten hierüber sind in den Anla-
gen 9 und 10 dargestellt. 

Es bieten sich verschiedene Formen der Ausgestaltung an, die in ihren Vor- und
Nachteilen eingehend zu untersuchen und abzuwägen wären. Dies kann im Rah-
men der vorliegenden Untersuchung nicht geleistet werden. Dem RH kommt es
allerdings darauf an, bestimmte Eckpunkte anzusprechen:

Da die vollen Pensionslasten bei der gegenwärtigen Haushaltslage nicht absicher-
bar erscheinen, sollten eine haushaltspolitisch – noch – erträgliche jährliche
Haushaltsbelastung für Versorgungsbezüge als langfristige „Sockelbelastung“
festgelegt und für die darüber hinausgehende „Spitzenbelastung“ der nächsten 20
Jahre entsprechende Rückstellungen gebildet werden. Schleswig-Holstein sieht
vor, die über 9 v. H. des Haushaltsvolumens hinausgehende Spitzenbelastung
durch Einsatz der Pensionsfondsmittel zu kappen; eine nach Ansicht des RH sehr
hoch angesetzte Grenze.

6.3.2

Die Landtagsfraktionen haben in einer Aktuellen Debatte über den Aufbau eines
Pensionsfonds am 17. Oktober 19964 davor gewarnt, das Finanzierungsproblem
der absehbaren enormen Pensionslasten für Landesbeamte auf die lange Bank zu
schieben. Übereinstimmend forderten sie von der Landesregierung Initiativen –
unabhängig von den Plänen der Bundesregierung.

6.3.3

Der Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg e. V. hat in einer Studie „Die
Pensionslawine“5 die Grundidee eines Pensionsfonds grundsätzlich begrüßt. Der
Fonds müßte im Landeshaushalt aufgeführt werden, damit er Gegenstand der
Haushaltsberatungen ist. Auch sei zu begrüßen, daß jeder Stellenzuwachs zur
Zahlung eines abgezinsten Festbetrages in den Fonds führt. Damit würden die
Hürden für Stellenzuwächse angehoben, weil sie teurer würden. Auch die peri-
odengerechte Zuordnung der Versorgungsausgaben zum jeweiligen Haushalt und

4  Plenarprotokoll 12/11 und Staatsanzeiger Baden-Württemberg vom 04.11.1996 Nr. 45
5  Schriften des Bundes der Steuerzahler Baden-Württemberg e. V., Nr. 67
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damit ein größeres Kostenbewußtsein mit der Folge einer restriktiven Personalpo-
litik werden als positive Effekte von Pensionsfonds beschrieben.

Die Beurteilung eines Pensionsfonds müsse an der Art der Finanzierung anknüp-
fen. Es gebe derzeit keinen öffentlichen Haushalt auf Bundes- oder Länderebene,
der ohne eine jährliche Kreditaufnahme auskomme. Um einen Pensionsfonds zu
bilden, müßten somit weitere Kredite aufgenommen werden. Auch eine (teil-
weise) Finanzierung des Fonds durch die Veräußerung von Landesvermögen sei
abzulehnen. Solche Veräußerungserlöse sollten einzig und allein zur Verringe-
rung der Verschuldung eingesetzt werden.

Zusammenfassend stellt der Bund der Steuerzahler fest, daß seine Kritik überwie-
ge, weil die Gefahr bestehe, mit der Einrichtung des Pensionsfonds nur an den
Symptomen zu kurieren, nicht aber die Ursachen zu bekämpfen. Der Pensions-
fonds sei kein Ersatz für dringend notwendige Strukturreformen im öffentlichen
Dienst, um von den hohen Versorgungslasten herunter zu kommen.

Die vom Bund der Steuerzahler gegen die Schaffung eines Pensionsfonds, der nur
ein Teil der sonst noch erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pen-
sionslasten sein kann, gegebene Begründung vermag nicht zu überzeugen, weil
nach Meinung des RH

– der periodengerechte Ausweis der Versorgungslasten aus Gründen der Haus-
haltswahrheit und -klarheit anzustreben ist (durch Zuweisungen zum Pensions-
fonds oder durch Ausweis von Rückstellungen mit Anrechnung auf die Ver-
schuldung);

– beim Reduzieren des Schuldenstandes etwa durch Veräußerung von Landes-
vermögen ohne die o. g. flankierenden Maßnahmen die Gefahr besteht, daß die
so gewonnenen (scheinbaren) Verschuldungsfreiräume in kritischen Haushalts-
jahren zur Deckung allgemeiner Finanzlücken mißbraucht werden;

– zur Schaffung eines Pensionsfonds nicht unbedingt weitere Kredite aufgenom-
men und diese Gegenwerte zu niedrigeren Habenzinsen angelegt werden müs-
sen, sondern die Gegenwerte aus den ohnehin aufgenommenen Krediten könn-
ten über einen Pensionsfonds gebucht und sofort zur Innenfinanzierung des je-
weiligen Haushaltes benutzt werden, so daß Soll- und Habenzinsen identisch
sind. Allerdings müßte in den Folgejahren nicht nur der ursprüngliche Kredit
(Außenfinanzierung), sondern auch der Bestand auf dem „Pensionsfonds-Kon-
to“ (Innenfinanzierung) verzinst und zum benötigten Zeitpunkt getilgt werden.

6.3.4 Der Pensionsfonds könnte aus verschiedenen Quellen gespeist werden; z. B.

– durch die vom Bundesinnenminister vorgeschlagene Kürzung der linearen
Anhebung der Dienst- und Versorgungsbezüge um jährlich 0,2 v. H. Nach den
Berechnungen des FM6 würde dies mit Zins- und Zinseszinsen für das Land zu
folgendem Fondsvolumen führen,

in 15 Jahren zu rd. 4,7 Mrd. DM,
in 17 Jahren zu mehr als 6,1 Mrd. DM und
in 20 Jahren zu über 8,7 Mrd. DM;

– durch Einbringung von Teilen aus Veräußerungserlösen für Landesbeteiligun-
gen in den Fonds, dem in Zukunft auch die Erlöse zufließen;

– aus Mitteln, die das Land als Versorgungszuschlag bei Beurlaubungen von Be-
amten ohne Dienstbezüge, als Erstattung des anteiligen Versorgungsaufwands
für die bei der staatlichen Hochbauverwaltung (Bund) tätigen Beamten und als
Abführungen der Landesbetriebe zur Deckung der Ruhegehaltslast des Landes
vereinnahmt. In den vergangenen 10 Jahren waren dies immerhin 440 Mio. DM
(Anlage 8); 

– auch der vom FM ursprünglich erwogene Ansatz, jede Neustelle mit einer
Einzahlung in den Pensionsfonds zu belasten, wäre als weitere Quelle zu ver-
folgen.

Es soll nochmals betont werden, daß nach Meinung des RH dafür Sorge zu tragen
ist, daß die Fondsmittel nicht am Kapitalmarkt zu relativ niedrigen Habenzinsen

6  Staatsanzeiger Baden-Württemberg vom 21.10.1996 Nr. 43
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angelegt, sondern verwendet werden, um eine entsprechend hohe Rendite zu er-
wirtschaften. Die in der Ansparphase zugeflossenen Fondsmittel können vorüber-
gehend anstelle neuer Kredite für Finanzierungszwecke („Innenfinanzierung“) ge-
nutzt werden. Diese müssen aber in Zukunft mit Zinsen bedient werden, damit die
Zins- und Zinseszins-Effekte eintreten und die Beträge zur späteren Abflachung
des Pensionsberges ausreichen.

Das FM weist darauf hin, daß die Vorstellungen des RH zur Einrichtung eines
Pensionsfonds weitgehend identisch seien mit der von ihm entwickelten Konzep-
tion. Welche neuen Ansätze sich für die Konzeption des FM auf Grund der im
Versorgungsbericht der Bundesregierung aufgezeigten Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Anstiegs der Versorgungslasten ergeben, werde z. Z. vom FM geprüft.

6.4 Ergänzende Analysen

6.4.1 Geschlechtsspezifische Analyse der Untersuchungsergebnisse

Von den in die Untersuchung einbezogenen Laufbahnen sind 90 000 Beamte der
insgesamt rd. 180 000 Landesbeamten erfaßt. Davon entfallen 25 700 (15 850
männlich, 9 850 weiblich) auf den Verwaltungsdienst und 64 300 (30 320 männ-
lich, 33 980 weiblich) auf den Schuldienst. 

Schaubild 5

Der Anteil der weiblichen Beamten ist in allen Laufbahnen steigend, auch in sol-
chen, in denen die männlichen Beamten z. Z. noch überwiegen, wie z. B. im
gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst. Dort beträgt der Anteil der weib-
lichen Beamten 36 v. H.; bei den jüngeren Jahrgängen in den Bes.Gr. A 9 und
A 10 jedoch bereits 54 v. H.

Eine Erkenntnis der Untersuchung ist, daß im reinen Kostenvergleich Beamtinnen
nicht so günstig abschneiden wie ihre männlichen Kollegen. Trotzdem verursa-
chen Beamtinnen im mittleren und gehobenen nichttechnischen Dienst nach der
Barwert-Vergleichsrechnung ebenfalls geringere Personalkosten als entsprechen-
de Angestellte.

In den Laufbahnen „Lehrer an Grund- und Hauptschulen“ und „Lehrer an Real-
schulen“ sind – wie Übersicht 4 zeigt – auch die Barwertsummen für Beamtinnen
geringfügig höher als für entsprechende Angestellte. Von den an Grund- und
Hauptschulen in Bes.Gr. A 12 tätigen 28 894 Lehrkräften sind nahezu drei Viertel
(20 829) Frauen. An Realschulen ist knapp die Hälfte der Realschullehrer in
Bes.Gr. A 13 weiblichen Geschlechts (5 040 von 10 212). Da männliche Beamte
im höheren Lehramt (Laufbahn Studienrat) an Gymnasien und Beruflichen Schu-
len nur um 1,9 v. H. niedrigere Barwertsummen verursachen als entsprechende
männliche Angestellte, ist davon auszugehen, daß – wie im gehobenen Schul-
dienst – für die Lehrerinnen im höheren Schuldienst ebenfalls höhere Ausgaben
(Zeit- und Barwerte) anfallen als für vergleichbare Angestellte. Demnach sind in
allen Schularten die Personalausgaben für Beamtinnen höher als für vergleichbare
Angestellte. Weil an den öffentlichen Schulen insgesamt der Anteil der weibli-
chen Lehrkräfte mit rd. 52 v. H. überwiegt und da deren Anteil noch weiter stei-
gen wird, kommt dieser Feststellung besondere Bedeutung zu.
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Die in den verschiedenen Laufbahnen errechneten Differenzen bei den Barwerten
verändern sich noch weiter zuungunsten der Beamten, wenn in den Berechnungen
die in erheblichem Umfang genutzten Möglichkeiten der Freistellung (Teilzeitbe-
schäftigung und Beurlaubung) nach §§ 152, 153, 153a LBG berücksichtigt wer-
den (Nr. 6.5.1).

6.4.2 Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung

Das FM ist bei allen Berechnungen für Beamte und Angestellte von einer
Vollzeitbeschäftigung ausgegangen. Bei den weiblichen Beschäftigten wurde die
Inanspruchnahme des vollen Kindererziehungsurlaubs – bis zur Vollendung des
3. Lebensjahres des Kindes – berücksichtigt. Nicht berücksichtigt wurden Beur-
laubungszeiten und Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen,
bei Bewerberüberhang bzw. -mangel nach §§ 152, 153 und 153a LBG, obwohl
diese Freistellungen mit einem Anteil von über 25 v. H. an der Gesamtzahl der
Beamten von erheblicher Bedeutung sind und zunehmend an Gewicht gewinnen.
Junglehrer haben über alle Neueinstellungen hinweg gerechnet ein durchschnittli-
ches Teildeputat von 85 v. H. gewählt7. An öffentlichen Schulen beträgt der An-
teil der teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte (mit 50 v. H. und mehr des Regelstunden-
maßes) rd. 37 v. H.; an Grund- und Hauptschulen sogar 46 v. H. An dieser
Schulart sind 65 v. H. der weiblichen Lehrkräfte teilzeitbeschäftigt.

Die finanziellen Folgen aus Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung sind bisher in
keiner Analyse (mit Ausnahme der Untersuchung für das Land Niedersachsen)
dargestellt.

6.5 Ergänzende Berechnungen

Das FM hat dem RH dankenswerterweise seine Berechnungen zur Verfügung ge-
stellt; der RH hat auf dieser Grundlage die nachfolgend beschriebenen ergänzen-
den Berechnungen durchgeführt.

6.5.1 Berücksichtigung von Freistellungen nach §§ 152, 153 und 153a LBG

Da die Möglichkeiten der Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung insbesondere
von weiblichen Beamten im Schuldienst und im mittleren nichttechnischen
Verwaltungsdienst wahrgenommen werden, hat der RH ergänzende Berechnun-
gen mit jeweils zwei Fallgestaltungen für die Laufbahnen

– Lehrer GHS, weiblich und
– mittlerer nichttechnischer Dienst, weiblich

erstellt. An den beruflichen Lebensbildern wurden folgende Änderungen vorge-
nommen:

• Laufbahn Lehrer GHS, weiblich

1. Fallgestaltung

Nach Ablauf des Erziehungsurlaubs ist die Lehrerin zwischen dem 33. und
dem 37. Lebensjahr fünf Jahre beurlaubt und anschließend bis zum 47. Lebens-
jahr zehn Jahre teilzeitbeschäftigt (14/27 des Regeldeputats). Ab dem 48. Le-
bensjahr ist sie wieder vollbeschäftigt.

2. Fallgestaltung

Nach Ablauf des Erziehungsurlaubs ist die Lehrerin zwischen dem 33. und
dem 44. Lebensjahr 12 Jahre beurlaubt und anschließend bis zu ihrem Aus-
scheiden zwölf Jahre teilzeitbeschäftigt (14/27 des Regeldeputats).

• Laufbahn mittlerer nichttechnischer Dienst, weiblich

1. Fallgestaltung

Die Geburt eines Kindes wird nicht erst mit Vollendung des 30. Lebensjahres,
sondern mit Vollendung des 26. Lebensjahres der Beamtin angenommen; das
Kind wird bei den Bezügen 20 Jahre berücksichtigt. Nach Ablauf des
Erziehungsurlaubs ist die Beamtin zwischen dem 29. und dem 31. Lebensjahr

7  Schreiben des Finanzministers an den Vorsitzenden des Finanzausschusses vom 26.6.1996
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drei Jahre beurlaubt und anschließend bis zum 46. Lebensjahr 15 Jahre teilzeit-
beschäftigt (50 v. H. der Regelarbeitszeit). Ab dem 47. Lebensjahr ist sie wie-
der vollbeschäftigt.

2. Fallgestaltung

Berücksichtigung des Kindes wie bei der ersten Fallgestaltung. Nach Ablauf
des Erziehungsurlaubs ist die Beamtin zwischen dem 29. und dem 40. Lebens-
jahr zwölf Jahre beurlaubt und anschließend bis zu ihrem Ausscheiden
teilzeitbeschäftigt (50 v. H. der Regelarbeitszeit).

Der RH weist darauf hin, daß es sich auch bei der jeweils zweiten Fallgestaltung
durchaus um eine realistische Annahme handelt, die keinesfalls als Ausnahme
anzusehen ist. So hat das StaLa im Oktober 1995 auf die Bedeutung der
Teilzeitbeschäftigung im Lehrberuf hingewiesen8. Insbesondere bei den jungen
Lehrkräften gehe es um die Frage, ob der Lehrberuf als Vollzeit- oder Teilzeitbe-
schäftigung ausgeübt wird. Das StaLa leitet aus der Betrachtung der altersspezifi-
schen Unterschiede bei der Ausübung der Teilzeitbeschäftigung die Vermutung
ab, daß „durchaus die gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten häufig auch in zeit-
licher Hinsicht ausgeschöpft werden.“

Die Berechnungen des RH sind in den Anlagen 1a bis 4c dargestellt. Die folgen-
den beiden Übersichten zeigen die Gesamtaufwendungen für Beamte und Ange-
stellte als Summen der Zeitwerte (Übersicht 5) und als Summen der Barwerte
(Übersicht 6). Zum Vergleich enthalten die Übersichten auch die vom FM ohne
die Freistellungen errechneten Aufwendungen.

Übersicht 5

Die Zeitwertsummen der Ausgaben für die Beamtinnen in den ausgewählten
Bereichen sind bei allen Fallgestaltungen höher als bei den entsprechenden Ange-
stellten und zwar zwischen 60 v. H. und 168 v. H.

8  Baden-Württemberg in Wort und Zahl 10/95, „Die Bedeutung der Teilzeitbeschäftigung im Lehr-
beruf“
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Übersicht 6

Wie die beiden Übersichten zeigen, haben Beurlaubungszeiten und Zeiten einer
Teilzeitbeschäftigung erhebliche Auswirkungen auf das Ergebnis des Kostenver-
gleichs.

Bei der Beamtin im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst, die nach der
Berechnung des FM bei den Barwerten um 14,55 v. H. kostengünstiger ist als die
entsprechende Angestellte, verringert sich dieser Wert auf 8,15 v. H. bei der er-
sten und auf 1,35 v. H. bei der zweiten Fallgestaltung. Die Beamtin bleibt aber in
allen Barwertberechnungen günstiger als die entsprechende Angestellte.

Bei der Lehrerin GHS hingegen erhöhen sich die Barwerte zuungunsten der Be-
amtin von -0,10 v. H. auf -6,33 v. H. bei der ersten und auf -14,07 v. H. bei der
zweiten Fallgestaltung.

Durch die Freistellungen wird die Zeit der beruflichen Tätigkeit verkürzt; die Zeit
für die Versorgungsbezüge zu leisten sind, ändert sich hingegen nicht. In der
Übersicht 7 sind die Zeiten gegenübergestellt.

Übersicht 7
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Bei der Beamtin im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst ist in der zwei-
ten Fallgestaltung die Dienstzeit um 3 Jahre kürzer als die Versorgungszeit. Bei
der Lehrerin GHS ist die Dienstzeit in der ersten Fallgestaltung um 6 Jahre und in
der zweiten Fallgestaltung sogar um 14 Jahre kürzer als die Versorgungszeit.

Das durch Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung entstehende ungünstige Ver-
hältnis von Lebensarbeitszeit zur Versorgungszeit wäre nur dann hinzunehmen,
wenn die versorgungsrechtlichen Regelungen, die auf den Regeltyp des aus-
schließlich vollzeitbeschäftigten Beamten abgestimmt sind, die Freistellungen bei
der Bemessung des Ruhegehalts hinreichend berücksichtigen würden. Dies ist
aber zumindest bisher nicht in ausreichendem Maße der Fall. So erhält beispiels-
weise nach dem 2. Fallbeispiel die Lehrerin GHS, die nach jeweils 12 Jahren Be-
urlaubung und Teilzeitbeschäftigung eine Lebensarbeitszeit von nur 10 Jahren
erbracht hat, nach dem Zeitwert 1995 ein Ruhegehalt von monatl. 2 137 DM als
amtsunabhängige Mindestversorgung, statt dem „erdienten“ Ruhegehalt von 
1 944 DM. Nach dem geltenden Beamtenversorgungsrecht haben auch über einen
längeren Zeitraum beurlaubte und teilzeitbeschäftigte Beamte – wie Vollzeit-
beamte – Anspruch auf die amtsabhängige oder amtsunabhängige Mindest-
versorgung (Nr. 8.2).

6.5.2 Versicherungsmathematische Berechnung kalkulatorischer Versorgungs-
rückstellungen

Zu Recht wird verschiedentlich darauf hingewiesen, daß in der jetzt anlaufenden
Phase expandierender Versorgungslasten die Umwandlung von künftig freiwer-
denden Planstellen für Beamte in Stellen für Angestellte wegen der für Angestell-
te zu leistenden höheren Personalausgaben zu zusätzlichen Haushaltsproblemen
führen würde. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß den Mehraufwendungen
für einen Angestellten die Versorgungsrückstellungen gegenüberzustellen sind,
wie sie für einen Beamten zu bilden wären, wenn die Versorgungslast nicht auf
künftige Generationen verlagert werden, sondern zeit- und verursachungsgerecht
in den jetzigen Haushalten dargestellt und erwirtschaftet werden soll. 

Aus der Stellungnahme des FM zu Ziff. II. 3 des Antrags der Fraktion der
FDP/DVP betreffend Schaffung von Pensionsrücklagen vom 19. Dezember 1995
(DS 11/6942) geht hervor, daß für 5 000 Neueinstellungen pro Jahr jährliche Zu-
führungen in einen Pensionsfonds in Höhe von rd. 65 Mio. DM erforderlich
wären. Daraus errechnet sich für den einzelnen Beamten ein Rückstellungsbetrag
von jährlich 13 000 DM.

Um verläßliche Zahlen für Beamte in unterschiedlichen Laufbahnen und um ins-
gesamt eine Plausibilitäts-Kontrolle zu den finanzmathematischen Berechnungen
zu erhalten, hat der RH drei Sachverständige gebeten, Berechnungen durchzu-
führen. Nach deren Ergebnis wären (auf 100 DM abgerundet) jährlich folgende
Rückstellungen zu bilden:

– 12 200 DM für eine Beamtin im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst,
– 23 400 DM für eine Lehrerin an einer Grund- und Hauptschule,
– 23 900 DM für einen Studienrat.

Nachfolgend sind hierzu nähere Aussagen gemacht.

6.5.2.1 Berechnung der Betriebsprüfungsstelle bei einem Finanzamt

Die Betriebsprüfungsstelle hat am Beispielsfall des beruflichen Lebensbildes der
Lehrerin GHS nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und entsprechend
den steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften berechnet, welche Rückstellun-
gen zur Altersversorgung für die Beamtin zu bilden wären. Der Berechnung liegt
die Barwertsumme der für die gesamte Versorgungszeit zu zahlenden Versor-
gungsbezüge – bezogen auf den Zeitpunkt des Beginns des Ruhestandes –, ein
Kalkulationszinssatz von 6 v. H. sowie eine Lebensarbeitszeit von 28 Jahren und
2 Monaten zuzüglich 2 Jahre und 10 Monate Kindererziehungszeit (zusammen
31 Jahre) zugrunde.

Nach dem Berechnungsergebnis wäre für die Lehrerin folgende Rückstellung zu
bilden, entweder
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– einmalig zum Beginn des Dienstverhältnisses 354 346 DM

oder

– jährlich, während der gesamten aktiven Zeit
(einschließlich der Kindererziehungszeit) jeweils 23 442 DM.

Bei jährlicher Rückstellung summiert sich der Gesamtbetrag der Rückstellungen
auf 726 702 DM; die Summe der Barwerte ergibt den Betrag von 285 236 DM.
Dieser Betrag entspricht nahezu der Summe der Barwerte des Mehraufwands für
einen Angestellten gegenüber einem Beamten während der Beschäftigungszeit
von 285 419 DM.

6.5.2.2 Berechnung einer Beratungsgesellschaft für Altersversorgung

Die Beratungsgesellschaft hat anhand der Beispielsfälle der beruflichen Lebens-
bilder der Beamtin im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst und der Leh-
rerin GHS nach versicherungsmathematischen Grundsätzen die erforderlichen
Pensionsrückstellungen errechnet.

Die Rückstellungswerte wurden auf der Basis einer handelsrechtlichen Bewer-
tung ermittelt. Die Berechnung der Rückstellungen erfolgte nach der Teilwertme-
thode, bei welcher der Aufwand für die Altersversorgung mittels Prämien gleich-
mäßig auf die aktive Zeit der Beschäftigung des Pensionsberechtigten verteilt
wird. Die Prämien (Rückstellungsbeträge) sind dabei so bestimmt, daß der Bar-
wert sämtlicher Prämien zum Dienstbeginn dem Barwert der künftigen Pensions-
zahlung entspricht. Hierbei wurden die verschiedenen Möglichkeiten des Eintritts
des Versorgungsfalls (Eintritt in den Ruhestand mit Erreichen der (Antrags-)Al-
tersgrenze, vorzeitige Zurruhesetzung wegen Dienstunfähigkeit, Hinterbliebenen-
versorgung) mit der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens gewichtet. Der Zeitraum
der (fiktiven) Prämienzahlungen entspricht der voraussichtlichen aktiven Zeit der
Beschäftigung der Berechtigten.

Die biometrischen Wahrscheinlichkeiten (Sterbens-, Invalidisierungs- und
Verheiratetenwahrscheinlichkeiten) wurden den Richttafeln von Dr. Klaus Heu-
beck entnommen. Der Rechnungszins beträgt 6 v. H. bei einer jährlich vorschüs-
sigen Zahlungsweise der Prämien und einer monatlich vorschüssigen Zahlungs-
weise der laufenden Pensionen. Alternativ wurde auch mit einem Rechnungszins
von 7 v. H. gerechnet.

Den beiden Modellrechnungen liegen folgende Grunddaten zugrunde:

Beamtin mittlerer nicht- Lehrerin GHS
technischer Dienst

Eintrittsalter 19 26

Lebensalter beim Eintritt in
den Ruhestand 60 60

Ruhegehaltssatz 75 v. H. 73,13 v. H.

Die Beratungsgesellschaft ist bei der Lehrerin GHS von einem um drei Jahre spä-
teren Eintritt in den Ruhestand ausgegangen. Dadurch erhöht sich die Lebens-
arbeitszeit einschließlich der Kindererziehungszeit von 31 auf 34 Jahre und der
Ruhegehaltssatz von 65,95 v. H. auf 73,13 v. H.9 Insoweit ergibt sich eine Ab-
weichung vom vorgegebenen beruflichen Lebensbild.

Für die zukünftige Entwicklung wurde eine jährliche Steigerung der Dienst- und
Versorgungsbezüge von 3 v. H. unterstellt. Ebenfalls mit einer jährlichen Steige-
rung von 3 v. H. wurden die jährlichen Prämien bei der Rückstellungsberechnung
kalkuliert. Die nach den Berechnungen jährlich erforderlichen Rückstellungen
sind im einzelnen in den Anlagen 6 und 7 dargestellt. Einen Überblick gibt die
Übersicht 8.

9  Aus Vereinfachungsgründen wurde auch für die Kindererziehungszeit ein jährlicher Steigerungs-
satz von 1,875 v. H. berücksichtigt.
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Übersicht 8

Die folgende Übersicht 9 enthält den Gesamtbetrag der Rückstellungen. Da die
einzelnen Rückstellungsbeträge zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen; wur-
den die Beträge mit 7 v. H. auf den Zeitpunkt der Einstellung abgezinst. Die
Übersicht enthält auch den Barwert der Summe der Rückstellungen, 

Übersicht 9

In der Übersicht 10 ist der Gesamtbetrag der Rückstellungen für die Beamtin dem
Mehraufwand für die entsprechende Angestellte jeweils als Summe der Barwerte
gegenübergestellt.

Übersicht 10

Der Rückstellungsbetrag als Summe der Barwerte ist für die Beamtin in beiden
Modellrechnungen sowohl bei einem Rechnungszins von 7 v. H. als auch von
6 v. H. niedriger als der Mehraufwand für die entsprechende Angestellte während
der Beschäftigungszeit.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß im Falle der Lehrerin GHS ein Ver-
gleich mit den finanzmathematischen Berechnungen in Nr. 4.10 – insbesondere in
Nr. 4.10.3 – wegen der Abweichung vom typischen beruflichen Lebensbild (län-
gere Lebensarbeitszeit und kürzere Versorgungszeit) nicht möglich ist. Gleich-
wohl bestätigt das Ergebnis die aus den verschiedenen Untersuchungen gewonne-
nen Erkenntnisse, daß
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a) die Dauer der Lebensarbeitszeit den Wirtschaftlichkeitsvergleich von Beamten
und Angestellten entscheidend beeinflußt, d. h. je länger die aktive Dienstzeit
ist, um so günstiger fällt der Kostenvergleich zugunsten des Beamten aus;

b) die Beschäftigung von Beamten tatsächlich wirtschaftlicher sein kann, wenn
Rückstellungen im richtigen Umfang gebildet und der Kalkulationszinsfuß
nicht nur hypothetisch-kalkulatorischen Charakter hat, sondern als tatsächli-
cher Zinsertrag erwirtschaftet und die Zinsen kumuliert werden.

Im Falle der Beamtin im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst bestätigt
das Ergebnis der versicherungsmathematischen Berechnung dem Grunde nach
das Ergebnis der finanzmathematischen Berechnung in Nr. 4.10.3, wie die Über-
sicht 11 zeigt.

Übersicht 11

6.5.2.3 Berechnung einer Lebensversicherung 

Die Lebensversicherung hat am Beispielsfall des beruflichen Lebensbildes des
Studienrats die nach ihrer Einschätzung erforderlichen Rückstellungen errechnet.
Dabei wurde u. a. eine aktualisierte Sterbetafel berücksichtigt, nachdem sich ge-
zeigt hatte, daß die Lebenserwartung der Versicherten gestiegen ist.

Unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 7 v. H. und einer jährlichen
Steigerung der Rückstellung um 4 v. H. ergibt sich für den Studienrat ein jährli-
cher Rückstellungsbetrag von 23 911 DM. Die im Vergleich zur Berechnung der
Beratungsgesellschaft für Altersversorgung um 1 Prozentpunkt höhere jährliche
Steigerung der Rückstellung (4 v. H. statt 3 v. H.) wurde gewählt, um die struktu-
rellen Verbesserungen während der aktiven Zeit (Aufsteigen in den Dienstalters-
stufen, Beförderung) auszugleichen.

7. Weitere kostenwirksame Gesichtspunkte

7.1

Angestellte können in tariflichen Vereinbarungen bessere finanzielle Bedingun-
gen erreichen, während bei Beamten die finanziellen Ansprüche durch einseitige
Regelungen des Gesetzgebers verändert werden können.

Der Gesetzgeber hat bei der Ausgestaltung des Beamten-, Besoldungs- und
Versorgungsrechts einen weiten Ermessensspielraum dahin, ob und in welcher
Weise er die Besoldung und die Versorgung für die Beamten anheben oder ein-
schränken will. Einfachgesetzlichen Änderungen sind nur dort Grenzen gesetzt,
wo es sich um den Kernbestand der Strukturprinzipien des Berufsbeamtentums
handelt. Auch statusrechtliche Maßnahmen, wie z. B. eine Verlängerung der Ar-
beitszeit, sind bei Beamten leichter durchzusetzen als bei Angestellten.

In der Vergangenheit hat der Gesetzgeber zur Konsolidierung der Haushalte
mehrfach in Anwartschaften und Ansprüche der Beamten und Versorgungsemp-
fänger eingegriffen. Die tarifvertraglich geregelten Anwartschaften und An-
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sprüche der Angestellten im öffentlichen Dienst können dagegen nicht vom Ge-
setzgeber eingeschränkt werden. Hierfür sind ausschließlich die Tarifvertragspar-
teien zuständig. Deshalb ist die Durchsetzung von Sparmaßnahmen bei Angestell-
ten ungleich schwieriger.

7.2

In einzelnen Gutachten zum Kostenvergleich wird darauf hingewiesen, daß ein
nicht unwesentlicher Einflußfaktor auf die Gesamtbelastung des Staates beim Ein-
satz von Beamten und von Angestellten die unterschiedliche Besteuerung der Pen-
sionen und Renten sei. Während die Pensionen bis auf den Versorgungsfreibetrag in
voller Höhe der Besteuerung unterliegen, werden die Renten aus der gesetzlichen
Rentenversicherung und der Zusatzversorgung für Angestellte und Arbeiter des öf-
fentlichen Dienstes nur mit ihrem Ertragsanteil besteuert. In der Praxis führt dies da-
zu, daß ehemalige Angestellte in der Regel keine oder nur geringe Steuern zu zahlen
haben, während Beamte im Ruhestand ganz erheblich steuerlich belastet werden.

Andererseits ist der Angestellte während seiner Beschäftigungszeit wegen seiner
gegenüber einer vergleichbaren Beamtengehaltsstufe höheren Vergütung auch mit
entsprechend höheren Lohnsteuerabgaben belastet. Es wird in zwei Gutachten
dargestellt, daß (unter Berücksichtigung der Zeitdifferenz und der daraus resultie-
renden Abzinsungseffekte) die letztlich auftretenden Unterschiede nur gering
sind. Nach den Berechnungen des BORH wird das Ergebnis des Kostenvergleichs
bei Einbeziehung der Steuerzahlungen nicht entscheidend verändert.

Im Zusammenhang mit der Besteuerung von Versorgungsbezügen ist der Be-
schluß des Bundesverfassungsgerichts vom 26. März 1980 von Bedeutung. Da-
nach ist dem Gesetzgeber auferlegt, die Besteuerung der Versorgungsbezüge pen-
sionierter Beamter und Richter neu zu regeln.

7.3

Die Aufwendungen für die Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter des öf-
fentlichen Dienstes bei Bund und Ländern werden im Umlageverfahren allein von
den Arbeitgebern getragen. Der Umlagesatz ist von der Versorgungsanstalt des Bun-
des und der Länder (VBL) jeweils für einen Deckungsabschnitt von fünf Jahren nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen festzusetzen. Die Umlage betrug seit
dem 1. Januar 1978 4 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts; sie ist zum 1.
Januar 1990 auf 4,5 v.H. und zum 1. Januar 1995 auf 4,8 v.H. erhöht worden.

Das FM hat in seinem Kostenvergleich ein Ansteigen des Umlagesatzes um durch-
schnittlich 0,3 v. H. alle vier Jahre berücksichtigt. Nach Presseberichten ist zu
befürchten, daß wegen der steigenden Zahl der Rentner der Umlagesatz künftig we-
sentlich stärker ansteigen wird als dies in der Vergangenheit der Fall war (Nr. 11).

7.4

Es war vorgesehen, in den Haushaltsjahren 1995/1996 zusammen 2 000 Planstellen
mit 3 000 Lehrkräften im Angestelltenverhältnis mit einem 2/3-Lehrauftrag zu be-
setzen. Die im Angestelltenverhältnis eingestellten Lehrkräfte sollten die Zusage
erhalten, nach Ablauf von zwei Jahren in das Beamtenverhältnis übernommen zu
werden. Aufgrund dieser Zusage waren die Angestellten zwar versicherungsfrei in
der gesetzlichen Rentenversicherung und in der Zusatzversorgung bei der VBL. Es
bestand jedoch Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenver-
sicherung.

Der Mehraufwand für eine Lehrkraft im Angestelltenverhältnis in Verg.Gr. III
BAT mit einem 2/3-Lehrauftrag gegenüber einer vergleichbaren Lehrkraft im Be-
amtenverhältnis beträgt monatl. 495 DM, das sind jährlich 6 431 DM (Stand: 
1. April 1996). Unter Berücksichtigung der Beihilfeleistungen für eine beamtete
Lehrkraft von durchschnittlich jährlich 2 004 DM hätten die Mehraufwendungen
für die vorgesehene Einstellung von 3 000 Angestellten in den zwei Jahren rd.
26,6 Mio. DM betragen, ohne daß sich daraus später ein finanzieller Nutzen er-
geben hätte. Für die Angestellten fallen bei Übernahme in das Beamtenverhältnis
später die vollen Leistungen für die Beamtenversorgung an.

Da diese Vorgehensweise als unwirtschaftlich erkannt und bezüglich der ge-
wünschten Teilzeiteffekte nicht den erhofften Erfolg brachte, hat der Ministerrat
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beschlossen, auf die ursprünglich für 1996 vorgesehene Einstellung von 1 000
Lehrkräften mit 2/3-Lehrauftrag im Angestelltenverhältnis zu verzichten und statt
dessen Neueinstellungen im Beamtenverhältnis mit der Wahlmöglichkeit zwi-
schen vollem und reduziertem Lehrauftrag vorzunehmen. Den im Sommer 1995
und im Frühjahr 1996 mit einem 2/3-Lehrauftrag im Angestelltenverhältnis einge-
stellten Lehrkräften sollte, soweit sie auf Stellen geführt werden, zum allgemei-
nen Einstellungstermin im Sommer 1996 eine Übernahme in das Beamtenverhält-
nis angeboten werden.

8. Konsequenzen bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung

8.1

Der RH hat bereits in seiner beratenden Äußerung „Teilzeitbeschäftigung und Be-
urlaubung von Beamten aus familiären und aus arbeitsmarktpolitischen Gründen
nach §§152 und 153 LBG“ vom Juli 199310 darauf hingewiesen, daß die Freistellun-
gen für das Land als Dienstherrn nicht kostenneutral sind, sondern vielmehr erhebli-
che finanzielle Mehraufwendungen insbesondere bei den Versorgungsausgaben
verursachen. Nach dem damaligen Stand betrugen allein die Versorgungsmehrauf-
wendungen infolge der Freistellungen 3,68 Milliarden DM11, was eine Mehrbela-
stung des Versorgungshaushalts von jahresdurchschnittlich 245 Mio. DM bedeutet.

8.2

Die s. Z. beim StM eingerichtete Arbeitsgruppe hat die Berechnungen des RH auch
in der Höhe bestätigt und darauf hingewiesen, daß bei teilzeitbeschäftigten Beam-
ten, im Gegensatz zu teilzeitbeschäftigten Mitarbeitern in der freien Wirtschaft,
aufgrund der unterschiedlichen Systeme immer mit höheren Kosten gerechnet wer-
den müsse. Der größte Teil dieser Mehrkosten ergebe sich schon allein dadurch,
daß die Regelungen für die Vollzeitbeamten, insbesondere hinsichtlich der Ver-
sorgungsbezüge, weitgehend auch für teilzeitbeschäftigte oder beurlaubte Beamte
gelten. Dem müsse möglichst bald durch Änderungen des Bundesrechts (Beam-
tenrechtsrahmengesetz, Beamtenversorgungsgesetz) entgegengewirkt werden.

Um die im Vergleich zum vollbeschäftigten Beamten nicht gerechtfertigten finanzi-
ellen Vorteile bei Teilzeitbeschäftigung und/oder Beurlaubung abzubauen, hat die
Arbeitsgruppe u. a. folgende Korrekturen im Besoldungs- und Versorgungsrecht
vorgeschlagen:

Im Besoldungsrecht:

• Besoldungsdienstalter bei beurlaubten Beamten

– Die Berücksichtigung von Zeiten einer Beurlaubung aus persönlichen Gründen
unter Wegfall der Bezüge (z. B. aus familienpolitischen oder arbeitsmarkt-
politischen Gründen) sollte in Zukunft auf Kindererziehungszeiten bis zu 3
Jahren beschränkt bleiben.

Darüber hinausgehende Beurlaubungen dieser Art sollten nicht mehr beim Be-
soldungsdienstalter (auch nicht anteilig) berücksichtigt werden und somit nicht
mehr zu einem Aufsteigen in den Dienstaltersstufen führen. Das Grundgehalt
eines beurlaubten Beamten bemißt sich dann bei seiner Rückkehr in den akti-
ven Dienst nach der Dienstaltersstufe bei Beginn der Beurlaubung.

– Die Lebensaltersgrenzen für das Regelbesoldungsdienstalter sollten im Ver-
gleich zum jetzigen Recht deutlich herabgesetzt werden. 

Mit einer Herabsetzung der Altersgrenzen soll erreicht werden, daß Beamte,
die sich in jungen Jahren beurlauben lassen, im wesentlichen mit denjenigen
Beamten gleichgestellt werden, die erst im fortgeschrittenen Lebensalter eine
solche Beurlaubung in Anspruch nehmen.

Eine Neuregelung des Rechts zum Besoldungsdienstalter kann nur ex nunc erfol-
gen. Erfaßt werden können aber alle noch laufenden Beurlaubungsfälle. Ein Ver-
trauensschutz dahin gehend, daß bei solchen Beurlaubungen das alte (günstigere)
Recht Anwendung findet, besteht grundsätzlich nicht.

10  DS 11/2243
11  Der Betrag basiert auf einer „Modellrechnung über Mehrkosten an Versorgung infolge Frei-

stellungen vom Dienst“ des FM aus dem Jahr 1985.
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Die Vorschläge der Arbeitsgruppe zum Besoldungsdienstalter können nur durch
Änderung von Bundesrecht realisiert werden.

• Im Versorgungsrecht:

Verminderte Anrechnung von ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten

Die Zeit nach Eintritt in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit bis zur Voll-
endung des 60. Lebensjahres wird der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit zu zwei
Dritteln hinzugerechnet. Durch die Zurechnungszeit wird die Versorgung bei
vorzeitigem Eintritt in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit bzw. bei Tod
verbessert.

In Freistellungsfällen sollte (ähnlich der Gesamtleistungsbewertung in den
gesetzlichen Rentenversicherungen) eine verminderte Berücksichtigung der
Zurechnungszeit in der Weise erfolgen, daß die Zurechnungszeit in dem Ver-
hältnis vermindert wird, in dem die tatsächlich erreichte ruhegehaltsfähige
Dienstzeit zu der Zeit steht, die ohne die Freistellungen als ruhegehaltsfähige
Dienstzeit erreicht worden wäre.

• Änderung der Ruhegehaltsskala

Der Versorgungshöchstbetrag (75 v. H.) wird nach einer Dienstzeit von 40
Jahren erreicht. Liegt die tatsächliche Dienstzeit über 40 Jahren, wirken sich
Freistellungen auf die Versorgung nicht aus. Demnach kann sich ein Beamter
im günstigsten Falle bis zu 8 Jahren beurlauben lassen oder bei einer Ermäßi-
gung der Arbeitszeit auf 50 v. H. der regelmäßigen Arbeitszeit eine Teilzeitbe-
schäftigung bis zu 16 Jahren ausüben, ohne daß sich dies negativ auf die Ver-
sorgung auswirkt.

Durch Wiedereinführung eines Versorgungsabschlags bei Freistellungen kann
dies verhindert werden. Der Versorgungsabschlag sollte so ausgestaltet wer-
den, daß bei Solldienstzeiten von über 40 Jahren bei Freistellungen sich der
Ruhegehaltssatz, der sich ohne diese Freistellungen ergeben würde, nach An-
wendung des Höchstsatzes in dem Verhältnis vermindert, in dem die ruhege-
haltsfähige Dienstzeit zu der Zeit steht, die ohne diese Freistellungen als ruhe-
gehaltsfähige Dienstzeit erreicht worden wäre.

Durch die Wiedereinführung des Versorgungsabschlags würde dem Grundsatz
der ungeschmälerten Dienstleistungspflicht bis zur Altersgrenze auch bei
Beurlaubungen und Teilzeit Rechnung getragen.

• Reduzierung der Mindestversorgung

Nach dem Beamtenversorgungsgesetz beträgt das Ruhegehalt mindestens
35 v. H. der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge oder, sofern dies günstiger ist, 65
v. H. der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Bes.Gr. A 4.

Nach Auffassung der Arbeitsgruppe ist diese Mindestsicherung für einen voll-
beschäftigten Beamten, die unabhängig von der tatsächlich erdienten Ver-
sorgung ist und über den Leistungen der Sozialhilfe liegen muß, ein verfas-
sungsrechtlich unverzichtbarer Bestandteil der Beamtenversorgung. Aus Sicht
der Arbeitsgruppe ist jedoch nicht einsichtig, daß teilzeitbeschäftigte Beamte
entsprechend reduzierte Bezüge erhalten und dies als mit dem Ali-
mentationsprinzip vereinbar angesehen wird, andererseits aber einem teil-
zeitbeschäftigten Beamten die gleiche Mindestversorgung gewährt wird wie ei-
nem vollbeschäftigten Beamten.

Sowohl die amtsabhängige als auch die amtsunabhängige Mindestversorgung
sollten daher – wenn man die bestehenden verfassungsrechtlichen Risiken in
Kauf nehmen will – bei Freistellungen in dem Verhältnis gemindert werden, in
dem die tatsächlich erreichte ruhegehaltsfähige Zeit zu der Zeit steht, die der
Beamte ohne die Freistellung als ruhegehaltsfähige Dienstzeit hätte erreichen
können.

Die verminderte Anrechnung der Zurechnungszeit, die Reduzierung der Min-
destversorgung sowie der Versorgungsabschlag kann wegen des Vertrau-
ensschutzes nur auf Freistellungen angewandt werden, die nach dem Inkraft-
treten dieser Änderungen bewilligt werden. Weitere Voraussetzung ist, daß im
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Versorgungsfall das neue Versorgungsrecht zur Anwendung kommt, da die
Vorschläge an die durch das Beamtenversorgungsgesetz 1989 erfolgten
Rechtsänderungen anknüpfen.

In dem vom Bundestag zwischenzeitlich verabschiedeten Entwurf des Gesetzes
zur Reform des öffentlichen Dienstrechts ist von den von der Arbeitsgruppe
vorgeschlagenen Korrekturen in Freistellungsfällen lediglich im Versorgungs-
recht die verminderte Anrechnung von ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten bei der
Zurechnungszeit und der Wegfall der Mindestversorgung in solchen Fällen vorge-
sehen, in denen ein Beamter allein wegen langer Freistellungszeiten hinter der
Mindestversorgung zurückbleibt. Die Mindestversorgung wird jedoch weiterhin
gezahlt, wenn der Beamte wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt
worden ist. Außerdem enthält der verabschiedete Gesetzesentwurf den von der
Arbeitsgruppe verworfenen Vorschlag des RH, im Versorgungsrecht bei der ruhe-
gehaltsfähigen Dienstzeit Ausbildungszeiten bei Freistellungen nur teilweise zu
berücksichtigen. Aus Vertrauensschutzgründen gelten diese Neuregelungen je-
doch nur für die Beamten, die ab dem 1. August 1996 eine Teilzeitbeschäftigung
ausüben oder ohne Bezüge beurlaubt werden.

8.3

Die Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung wurden 1994 nochmals erheblich er-
weitert. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen kann durch Kombi-
nation der verschiedenen Varianten der Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung
fast durch das ganze Berufsleben Urlaub (bis zu zwölf Jahren) oder Teilzeitbe-
schäftigung in Anspruch genommen werden. Mit dem Gesetz zur Änderung des
Landesbeamtengesetzes und anderer Vorschriften vom 18. Dezember 1995 wurde
ein Rechtsanspruch auf Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung für Beamte mit
„Familienpflichten“ normiert. Außerdem ist in dem vom Bundestag verabschiede-
ten o. g. Gesetzentwurf vorgesehen, eine voraussetzungslose Teilzeitbeschäfti-
gung einzuführen, die allein auf Antrag des Beamten gewährt und nur auf Grund
dienstlicher Belange abgelehnt werden kann. Um so weniger verständlich ist es
deshalb, daß trotz Kenntnis der Bevorteilung freigestellter Beamter gegenüber
Vollzeitbeamten bisher die erforderlichen Regelungen zur Reduzierung der damit
verbundenen finanziellen Mehraufwendungen auf ein nicht vermeidbares Min-
destmaß nicht getroffen wurden. Der Landtag hat zu der aufgezeigten Problema-
tik bereits im April 1994 folgenden Beschluß gefaßt12: „Teilzeitarbeit im öffent-
lichen Dienst soll weder zu einer Privilegierung noch zu einer Diskriminierung
der Betroffenen führen.“

Ziel muß es daher sein, mit Nachdruck auf eine weitgehend kostenneutrale
Ausgestaltung der Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung im Besoldungs- und
Versorgungsrecht hinzuwirken, sonst bliebe insbesondere bei Lehrkräften als ko-
stengünstigere Alternative nur die Beschäftigung im Angestelltenverhältnis. 

9. Verlängerung der Lebensarbeitszeit

Der Einsatz von Beamten ist um so wirtschaftlicher, je länger die Lebensarbeits-
zeit ist. In dem vom Bundestag verabschiedeten o. g. Gesetzentwurf ist vorgese-
hen, die Antragsaltersgrenze auf Versetzung in den Ruhestand vom 62. auf das
63. Lebensjahr hinauszuschieben. In diesem Zusammenhang sollten auch die für
bestimmte Berufsgruppen vorgezogenen Altersgrenzen (u. a. treten Polizeibeamte
und Beamte des Aufsichts- und Werkdienstes bei den Vollzugsanstalten mit Ab-
lauf des Monats in den Ruhestand, in dem sie das 60. Lebensjahr vollenden) mit
dem Ziel des Hinausschiebens überprüft werden. Dadurch könnten erhebliche
Einsparungen bei den Versorgungsausgaben erzielt werden. Dies kann aber nur
gelingen, wenn gleichzeitig eine „Flucht“ in die Dienstunfähigkeit verhindert
wird. Es müssen daher alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um den in ein-
zelnen Laufbahnen immer noch hohen Anteil der vorzeitigen Zurruhesetzungen
wegen Dienstunfähigkeit entscheidend zu reduzieren. Dem Grundsatz „Rehabili-
tation vor Versorgung“ muß noch stärkere Beachtung geschenkt werden.

12  DS 11/3474, Abschnitt I Nr. 3
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In diesem Zusammenhang ist kritisch anzumerken, daß

– es offensichtlich in der Praxis nach wie vor große Schwierigkeiten bereitet,
eingeschränkt dienstfähige Beamte anderweitig zu verwenden, obwohl bereits
gesetzliche Voraussetzungen hierfür geschaffen wurden; diese sind allerdings
unzureichend;

– auch weiterhin die Anrechnung von außerhalb des öffentlichen Dienstes erziel-
tem Erwerbseinkommen auf das Ruhegehalt nicht in stärkerem Umfang erfolgt.
Der Bundesgesetzgeber hat im Rahmen der Neugestaltung der Ruhegehaltsska-
la die sozialen Komponenten (insbesondere Erhöhung der ruhegehaltsfähigen
Dienstzeit) bei der Versorgung frühpensionierter Beamter erheblich verbessert,
so daß insbesondere bei gleichzeitiger Anwendung mehrerer „Ausgleichsrege-
lungen“ eine Versorgung erreicht wird, die nach wie vor erhebliche Anreize für
eine mißbräuchliche vorzeitige Zurruhesetzung wegen Dienstunfähigkeit bietet;

– auch bei zuletzt über einen längeren Zeitraum teilzeitbeschäftigten Beamten
hinsichtlich der Beurteilung der Dienstunfähigkeit die Anforderungen zugrun-
de gelegt werden, wie sie an einen entsprechenden vollzeitbeschäftigten Beam-
ten zu stellen sind.

10. Haushalts- und personalwirtschaftliche Konsequenzen

10.1

Im StHpl. sind für die Beamten nur die aktuellen jährlichen Ausgaben etatisiert.
Während die Ausgaben für Besoldung bei den einzelnen Haushaltsstellen
ausgewiesen sind, sind die Ausgaben für Versorgung zentral bei Kapitel 1210 ver-
anschlagt. Dieses System reicht allenfalls dann aus, wenn die Zahl der Planstellen
einigermaßen konstant bleibt. Es ist aber überfordert, wenn die Zahl der Planstel-
len erheblich erhöht wird, wie dies in den 60er und 70er Jahren der Fall war.

Hätte das Land damals statt der Planstellen für Beamte Stellen für Angestellte ge-
schaffen, wären wegen der gegenüber einem vergleichbaren Beamtengehalt höhe-
ren Vergütung und wegen der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung für An-
gestellte sofort höhere Kosten zu veranschlagen gewesen. Dadurch hätte sich im
Landeshaushalt der Anteil der Personalausgaben an den (bereinigten) Gesamtaus-
gaben wesentlich erhöht. Durch die systembedingte Ausblendung der künftigen
Versorgungsverpflichtungen konnten ohne zusätzliche Kreditaufnahme für Inve-
stitionen und dgl. erheblich mehr Planstellen ausgebracht werden, als dies bei
jährlicher Berücksichtigung der Gesamtkosten möglich gewesen wäre, weil sonst
die Personalkostenquote deutlich über das bisherige Maß angestiegen wäre.

Um dem Haushaltsgesetzgeber eine sachgerechte Entscheidung bei der Schaffung
von Stellen für Beamte zu ermöglichen, ist es wichtig, auch die finanziellen
Auswirkungen durch die späteren Versorgungsleistungen im StHpl. zu verdeutli-
chen. Dies könnte zunächst im Vorheft zum StHpl. geschehen. Bei einer Weiter-
entwicklung des Haushaltsrechts sollten die Voraussetzungen geschaffen werden,
daß im StHpl. die jährlich erforderlichen Pensionsrückstellungen veranschlagt,
die kalkulatorischen Zinsen hierauf konsumtiv angerechnet und den Rückstellun-
gen zugerechnet sowie die Verschuldungszunahme bei Ermittlung der Verschul-
dungsobergrenze angerechnet werden. Denn nur so kann sichergestellt werden,
daß die notwendigen Kreditaufnahmefreiräume gesperrt bleiben bis zu dem Zeit-
punkt, wo die erhöhten Pensionslasten zur Zahlung fällig werden und dennoch
das Ausmaß der künftigen Vorbelastung sichtbar wird.

10.2

Die Expansion der Versorgungsleistungen liegt weniger im System der Beamten-
besoldung und -versorgung. Die wesentlichen Ursachen hierfür sind vielmehr

– die umfangreichen Stellenzugänge, insbesondere in den Jahren 1961 bis 1980,
– die große Zahl der Ersatzeinstellungen für beurlaubte und teilzeitbeschäftigte

Beamte,
– der wachsende Anteil höher besoldeter Stellen,
– die zahlreichen strukturellen Verbesserungen im Besoldungsgefüge,
– umfassende Stellenhebungsprogramme unter Einbeziehung von Beamten auch

in der Nähe der Altersgrenze,
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– geringere Lebensarbeitszeiten infolge
a) längerer Ausbildungszeiten,
b) vermehrter Inanspruchnahme der Freistellungsmöglichkeiten,
c) des Trends zur vorzeitigen Zurruhesetzung,

– die höhere Lebenserwartung.

Bund und Länder haben keine Vorkehrungen getroffen, die vorherzusehende
zusätzliche Belastung künftiger Haushalte mit wesentlich höheren Versorgungs-
leistungen durch die Bildung von Rückstellungen oder durch eine erhebliche Re-
duzierung der Kreditaufnahme auszugleichen oder wenigstens abzumildern.

Im StHpl. 1995 sind 204 394 Stellen (Planstellen für Beamte sowie Stellen für
Angestellte und Arbeiter) ausgewiesen. Setzt man diese Stellenzahl mit Vollkräf-
ten gleich, hatte das Land mit den 59 114 Versorgungsempfängern (ohne Empfän-
ger von Waisengeld)13 für insgesamt 263 508 Personen Leistungen aufzubringen.
Um die Leistungen für diesen Gesamtbestand auf dem gleichen Niveau zu halten,
müßte mindestens für jeden zweiten zusätzlichen Versorgungsempfänger eine
Stelle eingespart werden. Wegen des Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfän-
ger auf 101 400 bis zum Jahr 2010 müßten somit rd. 21 000 Stellen abgebaut wer-
den; dies wären ab 1997 durchschnittlich jährlich 1 500 Stellen. Tatsächlich ist je-
doch bei der Stellenentwicklung weiterhin eine gegenläufige Tendenz festzustel-
len.

10.3

Der Versorgungsbericht der Bundesregierung enthält ein Bündel von dienstrecht-
lichen, verwaltungsorganisatorischen und haushaltsrechtlilchen Maßnahmen zur
Kostendämpfung. Der Bundesinnenminister weist in seinem Fazit darauf hin, daß
entscheidend für wirksame Kostensenkungen in erster Linie weitere Stellenein-
sparungen, zurückhaltende Lohn- und Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst
und die Verkürzung der Versorgungszeit durch späteren Eintritt in den Ruhestand
seien.

Der Versorgungsbericht enthält jedoch keine weiteren Vorschläge, um die durch
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung entstehenden Mehraufwendungen abzu-
bauen. Diese zusätzlichen Kosten belasten die Länder erheblich stärker als den
Bund.

11. Zusatzversorgung für die Angestellten und Arbeiter

Die alleinige Finanzierung der Aufwendungen für die Zusatzversorgung der
Angestellten und Arbeiter bei Bund und Ländern durch die Arbeitgeber sollte
überdacht werden.

Der RH ist der Auffassung, daß die öffentlichen Haushalte nicht weiter mit stei-
genden Aufwendungen für die Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter
belastet werden dürfen. Es sollte angestrebt werden, die Arbeitnehmer des öffent-
lichen Dienstes an den Kosten für ihre zusätzliche Altersversorgung angemessen
zu beteiligen, wie dies bereits früher der Fall war.

Frank Prof. Dr. Kiefer

13  Statistisches Landesamt Ba-Wü, Baden-Württemberg in Wort und Zahl 1/96
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Anlage 9

Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz hat mit Wirkung vom 1. Oktober 1996 einen Pensionsfonds als
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts eingerichtet1 . Für jeden ab 1. Okto-
ber 1996 neu eingestellten Beamten werden dem Fonds monatliche Beträge in
Höhe eines bestimmten, versicherungsmathematisch errechneten Vomhundert-
satzes der jeweiligen Besoldungsausgaben zugeführt. Die Vomhundertsätze betra-
gen gegenwärtig 

– 18,74 v. H. für Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes,
– 20,80 v. H. für Beamtinnen und Beamte des gehobenen Dienstes,
– 23,48 v. H. für Polizistinnen und Polizisten,
– 27,00 v. H. für Lehrerinnen und Lehrer und
– 27,54 v. H. für Beamtinnen und Beamte des höheren Dienstes.

Die Zuführungen werden nach den zu erwartenden Einstellungen von Beamten
von jährlich 5 Mio. DM (1996) auf voraussichtlich bis zu jährlich 2,9 Mrd. DM
(2030) ansteigen. Für die Zuführungen in den ersten beiden Jahren sollen nach
dem Haushaltsplan 1996 und den Vorgaben für 1997 Erlöse aus der Veräußerung
von Landesvermögen in Höhe von insgesamt 40 Mio. DM verwendet werden.
Von 1998 an sollen die Zuführungen aus dem laufenden Landeshaushalt geleistet
werden.

Mit den zugeführten Mitteln erwirbt der Fonds Schuldverschreibungen des Lan-
des zu marktgerechten Konditionen. Die für die Schuldverschreibungen vom
Land an den Fonds zu zahlenden Zinsen legt der Fonds jeweils wieder in Schuld-
verschreibungen des Landes an. Daher muß das Land an den Fonds auch hierfür
Zinsen zahlen. Mit der Anlage der Fondsmittel in Schuldverschreibungen des
Landes „zu marktgerechten Konditionen“ soll sichergestellt werden, daß für die
Zuführungen des Landes an den Fonds – soweit sie kreditfinanziert sind2 – keine
höheren Zinsen zu zahlen sind als der Fonds vom Land für seine Geldanlage er-
hält. Das Fondsvermögen wird demnach aus den monatlichen Zuführungen und
den daraus erzielten Zinsen gebildet. Die Zuführungen sind aus Einsparungen im
Landeshaushalt zu finanzieren. 

Nach einer Modellrechnung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz würde das
Fondsvermögen im Jahr 2030 (nach Abzug von 5,6 Mio. DM entnommener
Versorgungsleistungen) rd. 95,3 Mrd. DM betragen. Hierfür müßten insgesamt
45,6 Mrd. DM vom Land zugeführt werden, die bei einer Verzinsung von 7 v. H.
zu 55,3 Mrd. DM Zinserträgen des Fonds (= Zinszahlungen des Landes) führ-
ten. 

Nach Ansicht des dortigen RH führe die Einrichtung eines über Einsparungen
finanzierten Fonds im Ergebnis, bei ansonsten gleichbleibenden Bedingungen –
unabhängig von der Vorsorge für künftige Versorgungsausgaben –, unmittelbar
nicht zu finanziellen Vor- oder Nachteilen für das Land. Durch die Ausweisung
der Ausgaben für die künftige Versorgung der Beamten in den Einzelplänen wür-
den aber die Belastungen durch die Versorgungsansprüche deutlich gemacht. Die-
se Transparenz erhöhe das Kostenbewußtsein und damit die Ausgabenverantwor-
tung der Ressorts im Personalbereich. Könnten die Zuführungen an den Fonds
nicht aus Einsparungen finanziert werden, führte dies zu einer höheren Neuver-
schuldung des Landes.

1  Landesgesetz über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung Rhein-
land-Pfalz vom 12. März 1996 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 8 S. 152)

2  Die Zuführungen an den Fonds sind zumindest in Höhe der Kreditfinanzierungsquote fremdfi-
nanziert.
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Anlage 10

Pensionsfonds des Landes Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hat 1995 einen Pensionsfonds als nicht rechtsfähiges Sonder-
vermögen eingerichtet1. Das Land hat 1995 in den Fonds einmalig 100 Mio. DM
aus dem Erlös der Veräußerung der Provinzialversicherung eingezahlt. Ab 1996
erhält der Pensionsfonds laufende Zuführungen in Höhe von Zinskostenein-
sparungen, die sich aus einer jährlichen Verringerung der Neuverschuldung um
100 Mio. DM bzw. aus einer entsprechend hohen Entschuldung errechnen. 1996
sind Zuführungen in Höhe von ca. 7 Mio. DM, 1997 von ca. 14 Mio. DM, 1998
von ca. 21 Mio. DM usw. geplant.

Der Pensionsfonds legt die ihm zufließenden Mittel einschließlich der aus der
Mittelanlage erzielten Zinseinnahmen in Schuldtiteln des Landes zu marktgerech-
ten Konditionen an. 

Ziel des Pensionsfonds ist es, den Anteil der Pensionsausgaben an den
Nettoausgaben des Landes im Zeitraum der Spitzenbelastung von 2004 bis 2016
auf 9 v. H. zu begrenzen. Hierzu müssen in diesem Zeitraum Entnahmen in Höhe
von rd. 1,7 Mrd. DM vorgenommen werden. Der im Pensionsfonds dann noch
vorhandene Restbetrag steht zur Finanzierung späterer Pensionsausgaben zur
Verfügung.

Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein hat in seinen Bemerkungen 1996
gegen die Bildung des Pensionsfonds aus haushaltswirtschaftlicher Sicht u. a. fol-
gende Bedenken geäußert:

– Der Fonds werde über Kreditaufnahmen finanziert, da das Land in Höhe der
Zuweisungen an den Fonds seine Kredite nicht zurückführe bzw. sich in Höhe
der laufenden Zuweisungen verschulden müsse. Das Verhalten der Landesre-
gierung widerspreche damit dem allgemeinen Haushaltsgrundsatz, daß der
Staat sich die benötigten Haushaltsmittel erst dann beschaffen soll, wenn er sie
wirklich braucht.

– Da der Pensionsfonds seinerseits dem Land Kredite gewähre, könnten die aus
Kreditmarktmitteln aufgenommenen Kredite durch Kredite aus dem landes-
eigenen Pensionsfonds getilgt werden. Unter dem Strich erfolge ein buchmäßi-
ger Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben des Landes.

– Gerade in den Jahren 2004 bis 2016, in denen die Entnahmen aus dem Sonder-
vermögen mit insgesamt 1,733 Mrd. DM geplant seien, sollen dem Vermögen
1,365 Mrd. DM fiktiv zugeführt werden. Lediglich die darüber hinaus erfor-
derlichen Beträge von – per Saldo – 368 Mio. DM würden im Sondervermö-
gen vorher fiktiv angespart. Damit reduziere sich der von der Landesregierung
angekündigte Nutzen des Fonds auf einen Betrag von 368 Mio. DM, der vor
der geplanten ersten Entnahme fiktiv angespart werde. Die Hauptlast der An-
sparungen für den Fonds (fast 80 v. H.) falle in die Zeit, in der die Entnahme
vorgesehen sei. Damit werde auch das Ziel der Begrenzung des Anteils der
Pensionslasten am Gesamthaushalt auf 9 v. H. nicht erreicht. Der LRH halte
diese Ansparung durch Verschuldung unter gleichzeitiger Entschuldung durch
Kreditaufnahmen beim Pensionsfonds nicht für ein überzeugendes wirtschaftli-
ches Finanzierungsinstrument. Die künftigen Pensionslasten würden damit bei
ihrer Fälligkeit weiterhin zu erhöhtem Kreditbedarf führen, da der Pensions-
fonds nur buchmäßig vorhanden sei.

Der dortige LRH empfiehlt als Alternative zum Pensionsfonds des Landes, die
Schulden jährlich um 100 Mio. DM konsequent zu reduzieren. Parallel hierzu
sollte eine Darstellung der Entwicklung der Verpflichtungen des Landes aus künf-
tigen Pensionslasten sowohl als Anlage dem Landeshaushalt als auch der Landes-
haushaltsrechnung beigefügt werden. Hiermit würde die notwendige Transparenz
für die Zukunft geschaffen und gleichzeitig kontinuierlich das Handlungsszenario
für die künftigen Haushalte aufgezeigt.

1  Gesetz zur teilweisen Finanzierung künftiger Pensionslasten vom 22. Juni 1995 (Gesetz- und
Verordnungsblatt Nr. 11 S. 261)


